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GENERALSEKRETÄR

Für eine bessere Welt 

Die 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals) rufen  
zur gemeinsamen Lösung globaler Heraus-
forderungen auf. Der Städtebund bemüht 
sich auf vielen Ebenen – etwa mit Workshops, 
Konferenzen oder einer Best-Practice-Samm-
lung – um die Umsetzung der UN-Nach-
haltigkeitsziele in Städten und Gemeinden. 
Dazu holen wir in der ÖGZ regelmäßig 
Initiativen vor den Vorhang, die ihr Handeln 
an den SDGs orientieren. Da es bei den 
Nachhaltigkeitszielen nicht nur um Umwelt-
themen geht, erzählen wir diesmal von 
Bürgermeister a. D. Peter Locherer aus 
Amtzell in Baden-Württemberg: Peter 
Locherer und KollegInnen aus vier weiteren 
baden-württembergischen Gemeinden unter-
stützen im Rahmen des Programmes 
„Kommunales Know-how für Nahost“ eine 
Stadt im Libanon bei der Bewältigung 
aktueller Probleme. In ihrer Partnerstadt 
Ghazzée sind aktuell Projekte zu Wasser-
versorgung, Abfallentsorgung und Abwasser-
entsorgung gefragt, also klassische kommunale 
Aufgaben der Daseinsvorsorge.  
Kleine Lösungen vor Ort, die im Zeichen 
globaler Verantwortung stehen. 

�omas Weninger,
Generalsekretär Österreichischer Städtebund
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Das neue Miteinander 

Wenn wir über die Zukunft von Städten 
sprechen, kommen wir am Thema Gewerbe 

nicht vorbei. Ob kleines Kaffeehaus, 
innovatives Start-up oder traditionelle 

Produktionsstätte: Es sind Gewerbetreibende, 
die Städte und Kommunen zu erfolgreichen 
Wirtschaftsstandorten machen und für aus­

reichend Arbeitsplätze und Ausbildungsstätten 
sorgen. Diese Ausgabe der ÖGZ wirft einen 
durchaus kritischen Blick auf das Gewerbe­

recht. Nicht umsonst sind in Wien Verfahrens­
vereinfachungen für Unternehmen, der 

Wunsch nach weniger Bürokratie und unkom­
plizierten E-Government-Lösungen Thema 
einer Zukunftsvereinbarung zwischen Stadt 

und Wirtschaftskammer. Erfolgreiche, wettbe­
werbsfähige urbane Räume entstehen nicht 

von selbst, sie brauchen gewisse Rahmenbedin­
gungen und sie brauchen Platz. Das Bereit­

stellen von Produktionsflächen ist genauso 
wichtig wie für genügend Wohnraum zu 

sorgen. Denn Städte brauchen innovative 
Betriebe, altes Handwerk und jungen 

Unternehmergeist, um für die Zukunft 
gerüstet zu sein.

 

Michael Ludwig,
Präsident Österreichischer Städtebund
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Das Europa der Städte

Investitionen in Nachhaltigkeit und 
Lebensqualität für alle
Unter dem Motto „Das Europa der Städte – Investitionen in Nachhaltigkeit und Lebensqualität für 
alle“ trafen sich am 14. Juni zahlreiche nationale und internationale ExpertInnen aus den 
Bereichen der Forschung und der Verwaltung in Wien. 

Die vom Österreichischen Städtebund gemeinsam mit 
den Wiener Stadtwerken, dem VKÖ und dem 
VÖWG organisierte Konferenz zeigte die Dringlich­

keit von nachhaltigen Langzeitinvestitionen. Dies betonte 
der Wiener Bürgermeister und Präsident des Österreichi­
schen Städtebundes Michael Ludwig in seiner Eröffnungs­
rede.  Eine funktionierende Daseinsvorsorge müsse mit einer 
größer werdenden Stadt mitwachsen, so Ludwig. Betrachtet 
man die räumliche Verteilung der Bevölkerung in Europa, 
wird klar, dass die Attraktivität von Städten ungebrochen ist. 
Mittlerweile leben zwei Drittel der Bevölkerung in urbanen 
Ballungsräumen, Tendenz steigend. Dieses Phänomen macht 
die Ballungsräume zu Zentren der Innovation, Forschung, 
Bildung und Kultur. Sie sind Motoren für die regionale und 
nationale Wirtschaft. Für die richtigen Bedingungen sorgen 
effizient geführte Stadtwerke und öffentliche Unternehmen. 
Diese sehen sich jedoch oftmals aufgrund enger budgetärer 
Spielräume dazu gezwungen, langfristige Investitionen auf­
zuschieben. Dies geschieht zulasten kommender Generatio­
nen. Dazu fanden fünf Podiumsdiskussionen statt: 

»» „Was macht Europas Städte lebenswert“ mit Christian 
Meidlinger (Vorsitzender der younion_Die Daseins­
gewerkschaft) und Flo Culcas (University of Liverpool)

»» „Binnenmarkt vs. Stadtentwicklung – was Europas Städte 
vom europäischen Gesetzgeber brauchen“ mit Markus 
Ossberger (Leiter der Stabstelle Infrastruktur, Wiener 
Linien) und Rainer Plassmann (Leiter der Stabstelle 
Daseinsvorsorge, Stadtwerke Köln)

»» „Die Rolle der kommunalen Unternehmen in einer funk­
tionierenden Stadt“ mit Rainer Plassmann und Michele 
Falcone (Generaldirektor Gruppo CAP, Mailand, Chair­
man CEEP Water Taskforce)

»» „Der finanzielle und rechtliche Rahmen für nachhaltige 
Stadtentwicklung“ mit Dietmar Gabriel (Finanzdirektor 
der Stadt Wien), Stephan Schulmeister (Experte für Finanz­
politik, WIFO) und Achim Truger (Professur für Volkswirt­
schaftslehre, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin)

»» „Die Rolle der Sozialwirtschaft in der Daseinsvorsorge von 
Städten“ mit Conny Reuther (Generalsekretär SOLIDAR, 
Brüssel), Erich Fenninger (Bundesgeschäftsführer 
Volkshilfe Österreich, Stv. Vorsitzender Sozialwirtschaft 
Österreich) und Tanja Wehsely (Gemeinderätin und 
Landtagsabgeordnete Wien, Mitinitiatorin der Plattform 
„Social City Wien“).

Im Vorfeld der Konferenz fand (thematisch passend) das 
erste Treffen der EUROCITIES-Arbeitsgruppe „Langfristige 
Investitionen“ statt, welche auf Initiative der Stadt Wien ge­
gründet wurde. An der Arbeitsgruppe beteiligten sich 
FinanzexpertInnen zahlreicher europäischer Großstädte. Ziel 
der Arbeitsgruppe ist es, Vorschläge zu erarbeiten, wie die 
Budgetregeln der EU besser dazu beitragen können, den eu­
ropäischen Städten mehr Handlungsspielräume für Investiti­
onen zu verschaffen und Investitionen, von denen zukünf­
tige Generationen profitieren, gesondert abzubilden. Den 
Vorsitz der Arbeitsgruppe führte Tanja Wehsely, Vorsitzende 
des Wiener Gemeindeausschusses für Finanzen und Wirt­
schaftspolitik.
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Bürgermeisterin Inge Posch-Gruska neue Präsidentin des Bundesrates

Die Bundesrätin und Bürgermeisterin der burgenländischen Gemeinde  
Hirm, Inge Posch-Gruska, übernahm mit 1. Juli das Amt der Präsidentin  
des Bundesrates.  
Der halbjährlich wechselnde Vorsitz wurde in alphabethischer Reihenfolge 
von Wien an das Burgenland weitergegeben. Die feierliche Amtsübergabe 
erfolgte in Anwesenheit der Landeshauptleute von Wien und dem 
Burgenland. Als besondere Schwerpunktsetzung will sich Posch-Gruska  
den Kinderrechten widmen. Im Interesse der Entwicklung eines starken 
Demokratiebewusstseins sei es wichtig, Kinder und Jugendliche in 
Entscheidungsprozesse, auch auf Gemeindeebene, einzubinden. 

Inge Posch-Gruska ist seit 2007 Bürgermeisterin der burgenländischen 
Gemeinde Hirm und seit dem Jahr 2010 Mitglied des Bundesrates.  
In den Jahren 2014 und 2015 übte sie bereits das Amt der Vizepräsidentin 
des Bundesrates aus. Im Österreichischen Städtebund fiel Posch-Gruska 
vor allem durch ihr großes Engagement für Frauenrechte auf. Die Gemeinde 
Hirm war die kleinste Gemeinde Österreichs, die die Kampagne „für immer 
Pein“, die auf sexuelle Gewalt gegen Frauen aufmerksam machte, 
unterstützte. Zudem unterzeichneten 9,13 Prozent der BewohnerInnen  
der Gemeinde Hirm eine Unterstützungserklärung für das Frauenvolks
begehren, der österreichweit vierthöchste Prozentsatz.
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PERSONALIA

Von der Abfuhrerinnerung über Vereinsnews bis  

zum Mieten von grünen E-Autos. Das und noch 

viel mehr finden Sie in der Service App Daheim. 

Ist Ihre Gemeinde auch schon online? 

Jetzt kostenlos downloaden!
Mehr Infos unter www.daheim-app.at

Powered by

Daheim − Die Service App

Vernetzen Sie Ihre  
BürgerInnen zu einer 
echten Kommune!

 Alles auf einen Blick

 mit der Service App Daheim.

Daheim
Die Service App

 Dienstag, 18. September
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Frauenvolksbegehren

Eine Stimme für die Frauen
Frauen gehen ganz unterschiedliche Lebenswege, und doch ist ihnen allen gemein, dass sie 
aufgrund des sozialen Status Frau immer wieder Gewalt, Ausgrenzung, Diskriminierung erfahren. 
Die Initiative Frauenvolksbegehren steht für die Sichtbarkeit und Rechte von Frauen in ganz 
Österreich ein und stellt klare Forderungen an die Regierung, damit die Verbesserung der 
Lebensrealitäten von Frauen auf der politischen Tagesordnung wieder nach oben rückt. 

Macht teilen, Einkommensunterschiede beseitigen, Arbeit 
verteilen, Armut bekämpfen, Wahlfreiheit ermöglichen, 
Vielfalt leben, selbst bestimmen, Gewalt verhindern und 

Schutz gewähren – so die Forderungen der Initiative, die von 
Frauenbüros der Städte und den Frauenstadträtinnen unter­
stützt wird.

Die Villacher Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser und Frauen-

beauftragte Marie-Theres Grillitsch

Die Wiener Frauenstadträtin Kathrin Gaál und die burgenländische 

Landesrätin Astrid Eisenkopf sprechen sich für Geschlechter

gerechtigkeit, Gleichstellung und positive Veränderung aus und 

unterstützen die Forderungen des Volksbegehrens.

Die Start-Aktion am 12. 2. 2018 in Wels.  

Mit dabei: Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Silvia Huber und Frauenbeauftragte Claudia Glössl
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Auch das „Don’t Smoke“-Volksbegehren startet
Das mittlerweile annähernd 600.000 Unterstützungserklä­
rungen zählende Volksbegehren für den NichtraucherInnen­
schutz fordert neben absolut rauchfreien Lokalen und einem 
umfassenderen Jugendschutz auch die Beibehaltung der im 
Jahr 2015 beschlossenen Novelle zum NichtraucherInnen­
schutzgesetz, die eine Verschärfung des Rauchverbotes be­
deutet hätte. Das Volksbegehren wird von der Wiener Ärzte­
kammer gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe ab­
gehalten und startet ebenfalls am 1. Oktober.

Eintragungswoche 1. bis 8. Oktober 2018

Die Volksbegehren können von 1. bis 8. Oktober auf jedem Gemeinde- oder 
Bezirksamt unterschrieben werden. Am Montag, dem 8. 10., haben alle 
Gemeindeämter bis 20 Uhr geöffnet, in der Woche davor gibt es an min-
destens einem für die Gemeinde frei wählbaren Tag längere Öffnungszei-
ten. Mehr als 2.500 EinwohnerInnen zählende Gemeinden sperren ihre 
Ämter am Samstag, dem 6. 10., für mindestens zwei Stunden auf. 
Wurde bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbegehren abgege-
ben, zählt diese schon als Unterschrift.

Für die Unterschrift ist die Mitnahme eines Reisepasses, Personalausweises 
oder Führerscheines notwendig. Für die Unterschrift mittels Handy-Signatur 
bzw. Bürgerkarte ist die Aktivierung in einer Registrierungsstelle erforder-
lich.

Eine Anleitung zur Aktivierung der Handy-Signatur und Infos zu den Regist-
rierungsstellen finden Sie auf 
https://dontsmoke.at und https://frauenvolksbegehren.at.
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Bodenversiegelung

Städte nutzen Boden effizienter 
Der Boden ist ein wesentlicher CO2-Speicher, wandelt schädlichen Kohlenstoff in fruchtbaren 
Humus um und trägt so positiv zum Klimaschutz bei. Zudem ist er ein wichtiger Wasserspeicher 
und filtert Nähr- und Schadstoffe. Ist der Boden jedoch versiegelt, etwa durch Häuser, Straßen 
oder ähnliche Bauten, gehen diese wichtigen Schutzfunktionen verloren. Auch die Gefahr von 
Hochwässern steigt, da sich das Regenwasser andere Wege suchen muss. 

Bodenversiegelung ist eine umweltpolitische Herausforde­
rung. Bei Baumaßnahmen verliert der Boden seine wert­

vollen Funktionen wie Wasserdurchlässigkeit und Boden­
fruchtbarkeit. Durch die Umwandlung des schädlichen Koh­
lenstoffs in fruchtbaren Humus trägt der Boden zum Klima­
schutz bei.
Städte nutzen die vorhandenen Bodenflächen um ein vieles 
effizienter als Streusiedelungen in ländlichen Gegenden. So 
sind in Wien pro EinwohnerIn nur 58 m2 des Bodens versie­
gelt. Der österreichweite Durchschnitt liegt bei 322 m2 pro 
Kopf. Ähnliches gilt für Vorarlberg, wo es aufgrund der star­
ken Konzentration der Bevölkerung im Rheintal ebenfalls zu 
einer geringen Bodenversiegelung pro Kopf kommt. Beson­
ders schlecht schneidet das Burgenland ab, wo 506 m2 pro 
EinwohnerIn versiegelt sind. Auch Niederösterreich und 
Kärnten liegen über dem Bundesschnitt.

8 � ÖGZ 09/2018

KOMMUNALNEWS

Leitungsrechte – RTR veröffentlicht Broschüre  
für Städte und Gemeinden

Die Zukunft steht im Zeichen von schnellem Internet. Ein Breitbandausbau 
ist für Österreich unumgänglich. Das für den Ausbau relevante Leitungs-
recht ermöglicht es, Glasfaserleitungen und weitere benötigte Anlagen auf 
fremdem Grund zu errichten. Städte und Gemeinden nehmen daher mit ih-
rem öffentlichen Grund eine Schlüsselrolle beim Ausbau ein. 
Ziel des Leitungsrechts ist es, einen fairen Ausgleich zwischen den Interes-
sen aller Beteiligten herzustellen. Beim Blick auf die betreffenden Rechts-
vorschriften sehe man jedoch zumeist große Fragezeichen in den Gesich-
tern der Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden, wie 
Telekom-Regulator Johannes Gugl erklärt. Dies sei aufgrund der Komplexi-
tät der Materie auch nicht verwunderlich. Die nun erschienene Broschüre 
„Leitungsrechte: Grundlagen und Praxis – Broschüre für Städte und Ge-
meinden“ soll diesbezüglich Abhilfe schaffen und die komplizierten Rechts-
vorschriften auf die wesentlichen Inhalte reduzieren.
Die Broschüre erklärt, welche Rechte den Städten und Gemeinden zukom-
men, wer Leitungsrechte in Anspruch nehmen kann oder wie Betroffene am 
besten auf Nachfragen eines Telekombetreibers reagieren. Die zuständigen 
Behörden für Leitungsrechte sind die RTR (Rundfunk und Telekom Regulie-

rungs-GmbH) und die TKK (Telekom-Control-Kommission). Kann keine Eini-
gung über Leitungsweg oder Abgeltung erreicht werden, können beide Sei-
ten die RTR als Vermittler heranziehen. Letztlich kann die TKK in einem 
Verwaltungsverfahren mittels Bescheid für Klarheit sorgen.
Die Broschüre „Leitungsrechte: Grundlagen und Praxis – Broschüre für 
Städte und Gemeinden“ ist als kostenloser Download verfügbar unter 
www.rtr.at/leitungsrechte.
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Osttiroler Gemeinden lagern 
Baurecht aus
In elf kleineren Osttiroler Gemeinden werden baurechtliche Ansuchen künftig nicht mehr im 
eigenen Gemeindeamt, sondern von Lienz aus behandelt.

Im neu gegründeten „Kommunal Management Center Ost-
tirol“ kümmern sich nun in der Bezirkshauptstadt zwei Juris-
tinnen um die Bau-Kompetenzen. Nach deren Bearbeitung 
geht der Akt zum jeweiligen Bürgermeister, wo dieser nur 
noch auf Vollständigkeit überprüft und unterfertigt wird. Als 
Grund für diese Kompetenzauslagerung nennen die Bürger-
meister der jeweiligen Gemeinden die immer komplexeren 
Vorgaben, immer mehr Aufgaben sowie existenzbedrohende 
Haftungsfragen. Das notwendige juristische Know-how 
würde es in den Gemeindeämtern schlichtweg nicht geben. 
Zudem würde die Maßnahme zu einer Verbesserung der 
Qualität von baurechtlichen Bescheiden führen. 
Bernhard Schneider, Bürgermeister der Gemeinde Assling, 
plädiert dafür, auch weitere Kompetenzen an das neue Ma-

nagement Center auszulagern, vor allem die Lohnverrech-
nung und das Veranstaltungswesen würden sich anbieten. 
Die Bündelung der Bauagenden soll außerdem zu einer ver-
tiefenden Zusammenarbeit im Bereich der Raumplanung 
führen und den exzessiven Bodenverbrauch in Österreich 
eindämmen.
In Vorarlberg existieren derartige Baurechtskooperationen 
bereits seit mehr als zehn Jahren. In Tirol wurde dies durch 
eine Gesetzesnovelle im Jahr 2015 ermöglicht. Die Projekt-
planung für die Kompetenzbündelung in Osttirol wurde 
Großteils durch EU-Fördermittel �nanziert. Für die Umset-
zung wurde auf Subventionen aus dem Landesbudget zu-
rückgegri�en. Die beteiligten Gemeinden selbst zahlen künf-
tig pro Kopf und Jahr sechs Euro in die Kooperation ein. 

Die kleine Gemeinde Assling lagert Kompetenzen aus.
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Gewerbe
Schwerpunkt
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Gewerbeordnung

GewO – Quo vadis?
Wie sieht die Zukunft des Gewerberechts aus? Anregungen für eine GewO 2020.
Tatjana Dworak

Die GewO ist wohl unbestritten eines der wichtigsten 
Gesetze in Österreich. Sie betrifft nicht nur vom klei­
nen Handelsbetrieb bis hin zum großen Industrie­

unternehmen alle Wirtschaftstreibenden, sie legt insbeson­
dere auch die Standards im Berufs- und Anlagenrecht fest, 
die eine qualitätsvolle und möglichst konfliktfreie Ausübung 
der Gewerbe – auch für KonsumentInnen und Arbeitneh­
merInnen – sicherstellen sollen. Diese zum Teil gegenläufi­

gen Interessen wie auch die unionsrechtlichen Vorgaben 
spiegeln sich in den unzähligen Novellen wider.
In der Zwischenzeit ist die GewO ein unüberschaubares 
Wirrwarr geworden, deren Paragraphen zum Teil sogar schon 
mit der lit z1 versehen werden mussten. Für LaiInnen wie 
KennerInnen ist das System kaum noch durchschaubar. Auf­
grund ihrer Wichtigkeit wäre es angebracht, sich Gedanken 
über eine GewO 2020 zu machen.
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Im Nachfolgenden werden einige Anregungen dazu gegeben, 
die auch dieses Jahr im Rahmen des Fachausschusses für Ge-
werberecht und Gewerbetechnik erörtert wurden. Weiterfüh-
rende Kritik und Lösungsansätze dazu �nden Sie im dem-
nächst im Linde Verlag erscheinenden Praxisleitfaden für die 
GewO.

Das Anlagenrecht als ständiges Sorgenkind
Einheitliches Anlagenrecht: Hauptkritik der Wirtschaft ist 
immer wieder die zunehmende Bürokratie. Eine der Haupt-
ursachen liegt im zersplitterten Anlagenrecht. Wir streiten 
uns in Österreich teils länger über die Zuständigkeit als über 
das eigentliche Vorhaben. Dies auch zulasten der Behörden 
und Verwaltungsgerichte, die über diese Streitigkeiten letzt-
lich zu entscheiden haben.
Besonders deutlich wird dieses Problem z. B. bei der Abgren-
zung zwischen dem AWG und der GewO.1 Nehmen wir als 

Beispiel die Lagerung von Abfall. Nach § 38 Abs. 2 AWG 
unterliegt ein solches Lager dann nicht dem AWG, wenn es 
nach der GewO genehmigungsp�ichtig ist. Wann unterliegt 
ein solches Lager nun der GewO? Es darf sich jedenfalls um 
keine Deponie handeln. Dafür ausschlaggebend ist die Dauer 
der Lagerung und die Frage, was mit dem Abfall geschieht.2  
In weiterer Folge muss genauer betrachtet werden, ob es sich 
nur um ein reines Lager (nach dem Rein-Raus-Prinzip) han-
delt oder allenfalls auch noch andere Behandlungsschritte ge-
setzt werden, die zur Anwendbarkeit des AWG führen könn-
ten. Hier wird es schwierig. Was ist noch reine Unterstützung 
bei der Lagerung, was schon dem AWG unterliegende Be-
handlung? Das Gesetz beantwortet diese Frage nicht. In der 
Regel wird das Aussortieren und Verdichten für den Weiter-
transport der GewO zugerechnet, eine als Vorbehandlung zu 
quali�zierende Zerkleinerung würde hingegen dem AWG un-
terliegen.
Die Probleme bei der Abgrenzung sind also vorprogram-
miert. Die Frage stellt sich nach dem Wofür? Sowohl GewO 
als auch AWG sehen ähnliche Genehmigungsvoraussetzun-
gen und Regelungen für den Nachbarschaftsschutz vor.
Gelöst werden könnte dieses Problem mit einer Zusammen-
führung des Anlagenrechtes. Dass dies einiges an Aufwand 
bedeutet, mag sein, es würde aber in der Folge den Verwal-
tungsaufwand – auch für die Verwaltung selbst – wesentlich 
reduzieren. 

Der One-Stop-Shop
Seit Jahren wird um die Erweiterung des One-Stop-Shop 
gerungen. Eine Umsetzung hinsichtlich der naturschutzrecht-
lichen und bautechnischen Bestimmungen war 2017 ange-
dacht, erfolgte jedoch nicht, weil die erforderliche Zweidrittel-
mehrheit im Nationalrat nicht zustande kam. Letztlich hat 
man sich damals zu wenig Gedanken über die Konsequenzen, 
wie z. B. über die Parteistellungen und die Besonderheiten 
des Baurechts, gemacht. Eine Umsetzung hätte die Behörden 
– auch nach der Kritik aus der Verwaltung – vor unlösbare 
Probleme gestellt.
Die Realisierung scheint jedoch möglich. Dazu muss das Rad 
nicht neu erfunden werden, Ansätze in diese Richtung �nden 
sich jedenfalls im UVP-G bzw. AWG. Die bislang aufgewor-
fenen Rechtsfragen sind zu klären und verschiedene Zugänge 
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GewO-Novelle 2017

Änderung von  
anlagenrechtlichen Teilen 
Die Novelle der Gewerbeordnung 1994, BGBl. I Nr. 96/2017, ist nach eingehenden Diskussionen mit 
18. 7. 2017 in Kraft getreten. Dieser Beitrag nimmt einzelne Elemente der Diskussion auf und stellt 
die in der Zwischenzeit gewonnenen Vollzugserfahrungen im Sinne eines Rückblicks gegenüber.
Felix Holzmannhofer, ehem. Leiter des Baurechtsamtes des Magistrates Salzburg

Die anlagenrechtlichen Änderungen durch die GewO-
Novelle 2017 haben vor der Beschlussfassung eine in­
tensive Diskussion ausgelöst. Aus der Verwaltung 

wurde zu den für den späteren Vollzug bedeutsamen Ände­
rungen in eindeutiger Form Stellung bezogen. Die wesent­
lichen Anmerkungen vom Autor dieser Zeilen wurden in der 
Fachzeitschrift „Recht der Umwelt“, Heft 2 (April 2017) 
veröffentlicht, die in der Folge einen nicht unmaßgeblichen 
Einfluss im parlamentarischen Prozess der Gesetzeswerdung 
ausgeübt haben.
Die Änderungen wurden kontroversiell diskutiert, insgesamt 
74 Stellungnahmen wurden im Zuge des Begutachtungsver­
fahrens abgegeben. Vor allem die geplante Ausweitung der 
Konzentrationsregelungen (sog. One-Stop-Shop-Prinzip) 
samt Verkürzung der Entscheidungsfristen und die Regelun­
gen bzgl. der Beiziehung von nichtamtlichen Sachverständi­

gen (na SV) standen im Fokus. Diese Regelungen wurden ei­
ner scharfen Kritik unterzogen. Weitere Änderungen wurden 
teils zustimmend, teils Bedenken äußernd kommentiert. 
Gleich vorweg: Die geplante Erweiterung des One-Stop-
Shop-Prinzips um das Bau- und Naturschutzrecht ist letztlich 
an der verfassungsrechtlich gebotenen Zweidrittel-Hürde 
(glücklicherweise) gescheitert. Dadurch ist zumindest der 
größte Kritikpunkt an der Novelle beseitigt worden.
Dennoch sind an sich – wie noch zu zeigen sein wird – auch 
nach einem Jahr Vollzugspraxis Kritikpunkte aufrechtzuerhal­
ten.

Verkürzung der Entscheidungsfristen
Diese Maßnahme ist nach wie vor nicht nachvollziehbar, weil 
der Gesetzgeber hier als Grundlage nur von Durchschnitts- 
und Medianwerten ausgegangen ist. Solche Werte können 
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keinesfalls einen Maßstab für einen Maximalwert darstellen. 
Zudem blieb das materielle Recht und Verfahrensrecht un-
verändert. Die Behörden gehen demzufolge ganz im Sinne 
dieser Verkürzung mit Verbesserungsaufträgen (§ 13 Abs. 3 
AVG) bzw. in einigen Fällen mit formalen Zurückweisungen 
vor. 
Der Hauptgrund für Verfahrensverzögerungen ist aber die 
mangelnde Qualität der Einreichunterlagen. Diesem Um-
stand sollte künftig besondere Bedeutung beigemessen wer-
den. Eine Aufgabe, die aber nicht nur in die Zuständigkeit 
des Gesetzgebers fällt. 
Die eingeräumte Wahlmöglichkeit zur Beiziehung na SV in  
§ 353b ist nach den Vollzugserfahrungen mittlerweile als 
totes Recht zu bezeichnen, weil die GenehmigungswerberIn-
nen o�ensichtlich auf die bewährte Beurteilung der Amts-
sachverständigen nach wie vor vertrauen. Dieser Befund ist 
aber keineswegs zu bedauern, weil diese Regelung massive 
Kritik im Vorfeld erfahren hat (geringes Erfahrungswissen, 
mangelnde Kontinuität, Befassung nur im Genehmigungs-, 
nicht aber im Überprüfungsverfahren u. v. m.). Gerade diese 
Regelung stellt geradezu ein Synonym für alle jene Fälle dar, 
die bei künftigen Novellierungen zu unterlassen sind. 

Grundsatz „Beraten statt strafen“
Der Gesetzgeber hat zwar vom Ansatz her eine an sich rich-
tige Entscheidung getro�en (vgl. auch § 45 Abs. 1 Z 4 
VStG), nämlich bei beispielsweise geringfügigen Abweichun-
gen von technischen Maßen seitens der Behörde zunächst 
den Anlagenbetreiber, die Anlagenbetreiberin zu beraten und 
aufzufordern, innerhalb einer bestimmten Frist den rechtmä-
ßigen Zustand herzustellen. Wird diese Frist entsprechend 
genutzt, hat die Behörde das Strafverfahren einzustellen. 
Die normierten Übertretungs- bzw. Anwendungsfälle sind je-
doch zu weit gefasst, weil u. a. auch die konsenslose Errich-
tung und die Abänderung einer Betriebsanlage erfasst ist. Ein 
kompliziertes Regelwerk ist dadurch entstanden, weshalb sich 
der Verwaltungsaufwand weiter erhöht. 

Vereinfachtes Genehmigungsverfahren – Neu
Die Neuregelung in § 359b wird positiv bewertet. Dabei ist 
die Verständlichkeit und Lesbarkeit der Regelungen und die 
Ermöglichung einer höheren Anwendbarkeit hervorzuheben. 
Die klaren Regelungen der Präklusionswirkung und der be-
schränkten Parteistellung der NachbarInnen runden das Bild 
ab.

Modi�kation des Anzeigeverfahrens
Diese �ematik ist nach wie vor wegen des möglichen De�-
zits bei der Rechtssicherheit einer kritischen Betrachtung zu 
unterziehen. Der Entfall der Anzeigep�icht bzgl. Z 5 und 9 

des § 81 Abs. 2 könnte letztlich bedeuten, dass bei einer Viel-
zahl solcher Vorgänge unter Umständen eine umfassende 
nachträgliche Genehmigungsp�icht entstehen könnte. Die 
Beurteilungsfragen fallen nunmehr in die Verantwortung der 
AnlagenbetreiberInnen. Jedenfalls kommt einer hinreichen-
den Dokumentationsp�icht im Rahmen der Eigenüberwa-
chung im Sinne des § 82b zusätzlich eine besondere Bedeu-
tung zu. Einige Problemstellungen mangels entsprechendem 
Bewusstsein der BetreiberInnen bewegen sich zwischen dem 
Begehren der AnlagenbetreiberInnen auch für Z-5-Fälle (Ma-
schinentausch) einen Bescheid der Behörde zu erlangen und 
dem Verhalten, bei größeren Änderungen gar keine Anzeige 
zu erstatten. Ein Umstand, der weder für die Behörde noch 
für die Betriebe eine zufriedenstellende Lösung darstellt. 

Konkretisierung des Anlagenbegriffs 
Die in § 74 Abs. 1 erfolgte Ersetzung des Wortes „regelmä-
ßig“ durch die Wortfolge „nicht bloß vorübergehend“ wird 
an sich positiv gesehen, weil zumindest durch diese Entkop-
pelung der Betriebsanlagende�nition von dem Begri� der Re-
gelmäßigkeit im Sinn des § 1 ein gewisses �exibles System bei 
der Beurteilung von Einzelfällen gescha�en wurde. Aus 
Gründen der Rechtssicherheit und der Vorhersehbarkeit des 
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GewO-Novelle 2017

Flexible Nebenrechte –  
Fluch oder Segen?
Im Zuge der 1. Gewerbeordnungsnovelle 2017 wurden auch die sogenannten Nebenrechte der 
Gewerbetreibenden erweitert. Politisch ging diesem Schritt eine vielfältige Diskussion voraus und 
wurde letztlich einmal mehr dieser Schritt – wie in der Politik nicht unüblich – als großer Wurf 
verkauft. Kann jedoch die Vollzugspraxis dieser Erwartungshaltung gerecht werden? 
Martin Frischmann, Magistrat der Stadt St. Pölten, Referatsleiter der Gewerbebehörde

Nebenrechte, das sind zusätzliche Rechte, die einem 
Gewerbetreibenden zustehen, ohne dass er hierfür 
eine weitere Gewerbeberechtigung benötigt, ohne 

dass diese Eingang in einen Gewerbewortlaut finden. Und 
genau dieser Umstand macht es allen damit Befassten nicht 
unbedingt leichter, erforderlichenfalls eine eindeutige Ab­
grenzung zu finden. Die Frage „Ja darf der denn das…?“ 
wird zunehmend schwerer zu beantworten. 
Entgegen der sogenannten „freien Gewerbe“ ist für die „reg­
lementierten Gewerbe“ ein Befähigungsnachweis vorge­

schrieben – somit gibt es jeweils klare Vorgaben, mit welcher 
Qualifikation der Schritt in die Selbstständigkeit möglich 
und zulässig ist. Und gerade diese Vorgaben, die bereits bei 
der Gewerbeanmeldung geprüft werden, ermöglichten es 
KundInnen und AuftraggeberInnen bislang, darauf zu ver­
trauen, dass österreichweit ein einheitlicher Mindeststandard 
an berufsspezifischem Fachwissen bei den Gewerbetreiben­
den gegeben ist. Doch ist dem immer noch so? Sind nicht 
nunmehr gerade die Nebenrechte ein Türöffner für eine nie­
derschwellige Leistungserbringung? 
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Wenn in der Tischlerei die Funken fliegen
Bislang waren die Nebenrechte auf einfache Tätigkeiten von 
reglementierten Gewerben, deren fachgemäße Ausübung 
den sonst vorgeschriebenen Befähigungsnachweis nicht er­
fordert, beschränkt. In der Praxis hat dies bedeutet, dass 
bspw. TischlerInnen, die KundInnen einen neuen Wohnzim­
merschrank aufstellen und dabei bemerken, dass die Steck­
dose für den Fernseher versetzt gehört, diese zwar versetzen 
durften, den Anschluss an das Stromnetz jedoch ein Elektri­
ker, eine Elektrikerin vornehmen musste. Natürlich klingt es 
liberal und ist es für KundInnen vordergründig bestechend 
einfach, wenn sie mit der nun geltenden Regelung für obig 
genanntes Beispiel keine ElektrikerInnen gesondert beauftra­
gen müssen und der Tischler, die Tischlerin gleichsam als 
Universalgenie auch die Arbeiten des Elektrikers, der Elektri­
kerin übernimmt. Ob allerdings ein Tischler, eine Tischlerin 
die Qualifikationen all jener HandwerkerInnen, in deren 
Kernbereich künftig gearbeitet wird, besitzt, mag bezweifelt 
werden. Was den KundInnen so lange egal sein wird, solange 
bei der Ausführung keine Schäden entstehen.

Absage an Transparenz und KonsumentInnenschutz
Rein rechtlich gesehen haben sich Gewerbetreibende bei der 
Leistungserbringung in anderen Gewerben entsprechend 
ausgebildeter und erfahrener Fachkräfte zu bedienen, sofern 
dies aus Gründen der Sicherheit notwendig ist. Ob diese Be­
stimmung jedoch Realitätsbezug hat, wird erst die Praxis zei­
gen. Es mag jedoch bezweifelt werden, dass es durchschnitt­
lichen KundInnen bekannt ist bzw. ob diese tatsächlich ge­
willt und auch in der Lage sind, die Qualifikation einzelner 
ArbeitnehmerInnen zu überprüfen. Bislang war zumindest 
eine Abfrage im Firmenindex der Wirtschaftskammer oder 
direkt bei der Gewerbebehörde möglich und ergab im Regel­
fall eine klare Auskunft über den tatsächlichen Berechti­
gungsumfang von einzelnen Gewerbetreibenden. Stellt man 
jedoch auf die Qualifikation einzelner MitarbeiterInnen ab, 
geht diese Klarheit verloren. Es liegt nunmehr in der Verant­
wortung der Gewerbetreibenden, durch den Einsatz entspre­
chend qualifizierten Personals für die handwerklich unbe­
denkliche Ausführung zu sorgen. Transparenz und damit 
KonsumentInnenschutz werden hierdurch – gelinde gesagt – 
zumindest nicht erhöht.
Genau diese fehlende Transparenz macht AuftraggeberInnen 
jedoch auch auf einer anderen Front Probleme. Die Leis­
tungserbringung im Bereich anderer Gewerbe ist neben der 

Vorgabe, dass diese zusätzlichen Leistungen die eigene Leis­
tung wirtschaftlich sinnvoll ergänzen, weiters in zweierlei 
Hinsicht beschränkt: Einerseits müssen der wirtschaftliche 
Schwerpunkt und die Eigenart des Gewerbebetriebes erhal­
ten bleiben und andererseits dürfen die ergänzenden Leis­
tungen anderer Gewerbe insgesamt nur 30 % des im Wirt­
schaftsjahr vom Gewerbetreibenden erzielten Gesamtumsat­
zes nicht übersteigen. Innerhalb dieser Grenze dürfen Leis­
tungen reglementierter Gewerbe maximal 15 % der gesam­
ten Leistung ausmachen. So weit, so präzise – oder eben 
auch nicht. Denn dem Autor dieser Zeilen mangelt es an 
Vorstellungskraft, wie es Gewerbetreibenden gelingen mag, 
am Jahresanfang den Gesamtumsatz des Wirtschaftsjahres 
festzulegen. 

Flexibilität als oberste Maxime
Die Politik wollte damit insbesondere mit Blick auf die „be­
sonders dynamische Kreativwirtschaft“ die benötigte rechtli­
che Flexibilität herstellen, wie dem Bericht des 2. Wirt­
schaftsausschusses zur 1. GewO-Novelle 2017 zu entnehmen 
ist. Flexibilität als offenbar oberste Maxime. Viel Spaß all je­
nen, die bspw. bei Ausschreibungen definieren müssen, ob 
ein Bewerber, eine Bewerberin anhand dieser Kriterien unter 
Bezugnahme auf die Nebenrechte tatsächlich berechtigt ist, 
die ausgeschriebene Leistung zu erbringen. Immerhin dürfen 
nach dem Bundesvergabegesetz BieterInnen aus dem Verfah­
ren ausgeschieden werden, wenn sie nicht über alle für die 
Erfüllung des ausgeschriebenen Auftrags erforderlichen Be­
fugnisse verfügen. Unterlegenen MitbewerberInnen dürfte 
diese Regelung keinesfalls die Motivation nehmen, im Klags­
wege das Vergabeverfahren zu ihren Gunsten abändern zu 
lassen. Und genau in diesem Spannungsfeld erreichten die 
Gewerbebehörden auch bereits entsprechende Anfragen, so­
wohl von AuftraggeberInnen als auch potenziellen Auftrag­
nehmerInnen, etwa dahingehend, ob bspw. ein Elektriker, 
eine Elektrikerin befugt ist, Fassadenarbeiten durchzuführen. 
Natürlich darf bei dieser Betrachtung nicht verschwiegen 
werden, dass die Nebenrechte an sich nichts Neues sind. 
Auch vor der gegenständlichen Novellierung gab es in der 
Gewerbeordnung entsprechende Bestimmungen, die im We­
sentlichen darauf abgestellt haben, einfache Tätigkeiten von 
reglementierten Gewerben zu erbringen, sofern die Ausfüh­
rung den vorgeschriebenen Befähigungsnachweis nicht erfor­
dert. Zwar findet sich diese Bestimmung immer noch im 
Gesetzestext, doch steht diese im Spannungsfeld der nun 
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IPPC-Anlagen

Die Umweltinspektion bei 
gewerblichen Betriebsanlagen
Umweltinspektionen beobachten die Auswirkungen von Betriebsanlagen auf die Umwelt, prüfen 
und stellen die normierten Umweltanforderungen bzw. die Anpassung an den Stand der Technik 
sicher. Alles über rechtliche Grundlagen, Anforderungen und Erfahrungen mit solchen 
Inspektionen.
Andrea Erhart und Werner-Otto Schaubschläger, Magistrat der Landeshauptstadt Linz 

Es gibt Betriebsanlagen, die aufgrund der am jeweiligen 
Standort ausgeübten Tätigkeiten erhebliche Umwelt­
auswirkungen haben können. 

In Umsetzung von EU-Recht listet Anlage 3 der österreichi­
schen Gewerbeordnung 1994 (GewO) diese Anlagen – ein­
geteilt nach Branchen – in einer abschließenden Aufzählung 
auf und bezeichnet sie als „IPPC-Anlagen“. IPPC steht für 
„Integrated Pollution Prevention and Control“ (bzw. 
deutsch: „Integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung“).
Von einem „IPPC-Betrieb“ spricht man demzufolge, wenn 
»» eine der in Anlage 3 der GewO ausdrücklich genannte 

Tätigkeit durchgeführt wird und
»» dabei der gesetzlich normierte Schwellenwert (z. B. 

Produktionskapazitäten, Rohstoffeinsatz) erreicht wird. 

Als IPPC-Betriebe gelten beispielsweise Schlachtbetriebe mit 
einer Schlachtkapazität von mehr als 50 t/Tag; Anlagen zur 
Behandlung und Verarbeitung von Milch mit einer Milch­
menge von mehr als 200 t/Tag; Anlagen zur Herstellung von 
Kunststoff; Anlagen zur Herstellung von Pflanzenschutzmit­
teln; Eisenmetallgießereien mit einer Produktionskapazität 
von mehr als 20 t/Tag oder Fernheizkraftwerke mit mehr als 
50 MW Brennstoffwärmeleistung. 
Seit 2014 sind IPPC-Anlagen systematischen, behördlichen 
Überprüfungen, die als „Umweltinspektionen“ bezeichnet 
werden, zu unterziehen. 
Ziel einer Umweltinspektion ist die Überwachung der Aus­
wirkungen auf die Umwelt sowie die Prüfung und Sicher­
stellung der normierten Umweltanforderungen bzw. die An­
passung an den Stand der Technik. 
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Der nachfolgende Artikel beschäftigt sich mit den recht­
lichen Grundlagen von Umweltinspektionen und den damit 
verbundenen Anforderungen an Behörden, Sachverständige 
und BetreiberInnen. Abschließend werden die bisher gewon­
nenen Erfahrungen zusammengefasst. 

1. Rechtliche Grundlagen 
a) Allgemeines
Die Richtlinie 2010/72/EU über Industrieemissionen („In­
dustrieemissionsrichtlinie“) normiert, dass für IPPC-Anlagen 
ein Überwachungssystem im nationalen Recht festzulegen 
ist. Ziel ist die Überwachung der Auswirkungen auf die Um­
welt sowie die Prüfung und Sicherstellung der in den 
Rechtsvorschriften festgeschriebenen Umweltanforderungen. 
Diese EU-Richtlinie wurde mit BGBl. I. Nr. 125/2013 im 
österreichischen Recht in der Gewerbeordnung 1994 
(GewO) umgesetzt. In Entsprechung der europarechtlichen 
Vorgaben wurde somit mit Wirksamkeit 1. 1.2014 ein Um­
weltinspektionssystem (Umweltinspektionsplan, Umweltins­
pektionsprogramm, Umweltinspektion) in das österreichi­
sche Gesetz implementiert. 

b) Umweltinspektionsplan
Der Bundesminister für Nachhaltigkeit und Tourismus er­
stellt im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bil­
dung, Wissenschaft und Forschung den Umweltinspektions­
plan, der als übergeordneter Planungsakt dient. Dieser natio­
nale Umweltinspektionsplan steckt allgemeine Zielvorgaben 
bzw. Rahmenbedingungen ab und normiert Kriterien für die 
Bewertung von Umweltrisiken. 

c) Umweltinspektionsprogramme
Auf Grundlage des Umweltinspektionsplanes erstellen die 
Landeshauptleute regelmäßig konkrete Programme für routi­
nemäßige Umweltinspektionen. Diese Umweltinspektions­
programme listen alle IPPC-Anlagen auf und geben die Häu­
figkeit der Umweltinspektionen für einzelne Anlagen an. Sie 
werden in der Regel für einen Zeitraum von drei Jahren erstellt. 
So erfasst das Umweltinspektionsprogramm des Landhaupt­
mannes für Oberösterreich insgesamt 184 IPPC-Anlagen. 

d) Umweltinspektion
Die rechtliche Grundlage für die Umweltinspektion (UI) 
findet sich in § 82a GewO. Demzufolge sind IPPC-Anlagen 
regelmäßigen Umweltinspektionen zu unterziehen. UI müs­
sen routinemäßig oder anlassbezogen (z. B. nach Störfällen 
etc.) durchgeführt werden.
Ziel der UI ist die Überwachung der Auswirkungen auf die 
Umwelt sowie die Prüfung und Sicherstellung der normier­
ten Umweltanforderungen. 

Die Durchführung der UI obliegt bei gewerblichen Betriebs­
anlagen den Bezirksverwaltungsbehörden als Anlagengeneh­
migungsbehörden. 
Die Umweltinspektion ist für jeden Betrieb gesondert 
durchzuführen und findet – je nach Größe der Anlage bzw. 
Gefährlichkeit der Tätigkeit – jährlich, alle zwei oder alle 
drei Jahre statt. Das Inspektionsintervall richtet sich nach ei­
ner systematischen Beurteilung der mit der Anlage verbun­
denen Umweltrisiken. Bei jeder UI ist das Umweltrisiko neu 
zu überprüfen und zu bewerten. 

2. Umfang der Umweltinspektion
a) Definition
Umweltinspektionen sind gemäß § 71b Z 9 GewO 1994 
(entspricht Art. 3 Z 22 IE-R) alle Maßnahmen, einschließ­
lich
»» Besichtigungen vor Ort (Ortsaugenschein),
»» Überwachung der Emissionen und
»» Überprüfung interner Berichte und Folgedokumente,
»» Überprüfung der Eigenkontrolle,
»» Prüfung der angewandten Techniken und der
»» Eignung des Umweltmanagements der Anlage,

die von der Behörde oder in ihrem Namen zur Prüfung und 
Förderung der Einhaltung der Genehmigungsauflagen und 
gegebenenfalls zur Überwachung ihrer Auswirkungen auf die 
Umwelt getroffen werden.
Eine UI besteht somit immer aus einer Vor-Ort-Kontrolle 
(Ortsaugenschein) und der Durchsicht bzw. Prüfung von 
Dokumenten (im Vorfeld übermittelt bzw. zur Einsicht vor 
Ort bereitgestellt).

b) Jahresplanung
Für Linz hat es sich bewährt, auf Basis des Umweltinspekti­
onsprogrammes des Landes Oberösterreich im Herbst eine 
Jahresplanung für das kommende Jahr anzustellen, indem 
die konkreten Inspektionstermine mit den Sachverständigen 
(SV) für das laufende Kalenderjahr vereinbart werden. Diese 
vorausschauende Terminplanung ist erforderlich, um die 
große Anzahl der Inspektionen (neben dem Alltagsgeschäft) 
bewerkstelligen zu können. 
Die Erfahrung zeigt, dass UI auch bei Betrieben ein hohes 
Maß an Ressourcen (Erstellung Unterlagen, Bindung von 
Personalressourcen im Vorfeld bzw. bei der Inspektion) bin­
den. Um betriebsbedingte Anlagenabstellungen bzw. War­
tungsarbeiten bestmöglich berücksichtigen zu können, wer­
den die Inspektionstermine den jeweiligen Anlagenbetreibe­
rInnen ehestmöglich mitgeteilt.
Bei den ersten durchgeführten UI wurde für jede IPPC-An­
lage vor dem eigentlichen Inspektionstermin eine Vorbespre­
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chung durchgeführt, um Fragen zum Ablauf bzw. zu den 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu erörtern und um den 
Prüfungsumfang bzw. die für die UI erforderlichen Unterla­
gen (z. B. Atteste, Berichte, Messprotokolle, Aufzeichnungen 
und dergleichen) abzustecken.
TeilnehmerInnen dieser Vorbesprechungen waren Behörden­
vertreterInnen, SV und BetreiberInnen.
Diese Vorgehensweise hat sich insofern bewährt, als zu Be­
ginn der Einführung der UI nicht allen BetreiberInnen der 
Umfang und Gegenstand der Inspektion bekannt waren. 
Mittlerweile haben sich die UI bzw. der Umfang der im Vor­
feld zu übermittelnden Unterlagen „eingespielt“, sodass Vor­
besprechungen nicht mehr erforderlich sind. 
Die für die UI erforderlichen Unterlagen werden ca. vier 
Wochen vor dem eigentlichen Inspektionstermin von den 
BetreiberInnen an die Behörde zur Vorbereitung übermittelt. 

c) Umweltinspektionsbericht
Über die Plattform des Bundes (EDM-Portal, www.edm.gv.
at) werden von der Behörde die Inspektionsformulare für die 
jeweilige Anlage downgeloadet. Diese Formulare sind mit 
den Ergebnissen aus der Inspektion zu befüllen; dadurch 
wird das Formular zum „Umweltinspektionsbericht“. 
Aufgrund der Komplexität mancher Anlagen ist es nicht 
zweckmäßig bzw. möglich, die Inspektionsformulare vor Ort 
auszufüllen bzw. den Bericht fertigzustellen. In der Regel er­
gehen die Sachverständigengutachten nach der Inspektion. 

d) Ergebnis der Umweltinspektion
Das Ergebnis der UI, d. h. der Umweltinspektionsbericht ist 
gem. § 82a Abs. 5 GewO den BetreiberInnen binnen zwei 
Monaten nach der Inspektion zur Stellungnahme zu über­
mitteln. 
In weiterer Folge ist der Bericht binnen vier Monaten nach der 
Inspektion im Internet über das EDM-Portal zu veröffentlichen; 
damit ist das Ergebnis für alle öffentlich zugänglich. Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse sind dabei jedenfalls zu wahren. 
Im Inspektionsbericht ist jedenfalls festzuhalten, ob Mängel 
festgestellt worden sind. Festgestellte Mängel sind entspre­
chend ihrer Schwere (geringfügige, erhebliche oder schwer­
wiegende Mängel) zu bezeichnen. 
Die GewO definiert die Mängel nicht näher. Vom Land 
Oberösterreich wurde eine objektive Mängeleinstufung mit 
folgenden Definitionen für verbindlich erklärt:
»» Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen ge­

setzliche Vorgaben oder Bescheidinhalte, die augenschein­
lich zu keinen Umweltbeeinträchtigungen führen (kön­
nen). Die Mängel können und werden von den Betreibe­
rInnen rasch behoben.

»» Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen gesetz­
liche Vorgaben oder Bescheidinhalte, die zu Umweltbeein­
trächtigungen führen können. Für die Mängelbeseitigung 
wird eine Frist festgesetzt. Die ordnungsgemäße Behebung 
wird überprüft.

»» Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen 
gesetzliche Vorgaben oder Bescheidinhalte, die zu akuten 
und/oder erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen 
können. Eine Mängelbeseitigung bzw. ein Nachholen der 
Versäumnisse durch die BetreiberInnen ist unverzüglich 
erforderlich; gegebenenfalls kann eine Stilllegung/ Teilstill­
legung der Anlage behördlich vorgeschrieben werden.

Für die Mängelbehebung werden – je nach Schwere – kon­
krete Fristen vorgegeben bzw. mit den BetreiberInnen ver­
einbart. Seitens der Behörde ist sicherzustellen, dass die fest­
gestellten Mängel innerhalb dieser Fristen behoben werden. 
Wird bei einer Inspektion festgestellt, dass eine IPPC-Anlage 
in schwerwiegender Weise gegen den Genehmigungskonsens 
verstößt, so muss gem. § 82a Abs. 1 GewO innerhalb der 
nächsten sechs Monate nach dieser Inspektion eine zusätzli­
che Vor-Ort-Besichtigung erfolgen (Folgeinspektion).

e) Wirkung der Inspektion
Die Erfahrung zeigt, dass BetreiberInnen die Veröffent­
lichung von Mängeln insofern kritisch und in gewissen 
Maßen zu verhindern versuchen, weil sie damit „öffentlich“ 
und für alle einsehbar bewertet werden. 
Dies bewirkt bei den AnlagenbetreiberInnen durchaus eine 
gewisse Motivation, Mängel rasch und effektiv abzuarbeiten. 
In der Praxis hat es sich bewährt, dass in den Umweltinspek­
tionsberichten Aktualisierungen zu bereits durchgeführten 
bzw. in Arbeit befindlichen Mängelbehebungen aufgenom­
men werden. 

3. Evaluierung der bisher durchgeführten Umwelt-
inspektionen
Der Magistrat Linz als Bezirksverwaltungsbehörde führt seit 
2014 regelmäßig Umweltinspektionen durch. In den Zu­
ständigkeitsbereich der Stadt Linz fallen aktuell 34 IPPC-
Anlagen.
Die gewonnenen Erfahrungen lassen sich wie folgt zusam­
menfassen:
»» Die UI binden bei den Behörden und den zugehörigen SV 

beträchtliche personelle Ressourcen und sind demzufolge 
mit einem massiven Mehraufwand verbunden.

»» Generell positiv zu sehen ist, dass Betriebsanlagen mit 
einem erheblichen umweltrelevanten Potenzial in regel­
mäßigen Zeitabständen überprüft werden. 

GEWERBE
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Heranrückende Wohnbebauung

Neue Nachbarn im 
Betriebsanlagenverfahren
Aufgrund des großen Zuzugs und des knappen Wohnraumes haben Städte in letzter Zeit mit 
Problemen in der Wohraumbeschaffung zu kämpfen. Dadurch werden vermehrt ehemalige 
Gewerbegebiete für Wohnnutzungen umgewidmet und dort Wohnanlagen errichtet.
Dies stellt bestehende Betriebe und Gewerbebehörden vor Herausforderungen, denn durch die 
neu hinzugezogenen Nachbarn entstehen neue Konfliktpotenziale, welche es zu entschärfen gilt.
Martin Orasch, Referatsleiter für gewerbliche Betriebsanlagen – Bau- und Anlagenbehörde - Stadt Graz

Heranrückende Wohnbebauung stellt ein baurechtli­
ches Problem dar und wird im Betriebs-anlagenrecht 
(Gewerbeverfahren) immer aktueller. Hier sollen die 

unterschiedlichen Rechtsbereiche kurz beleuchtet und Lö­
sungsansätze präsentiert werden.

Baurechtliche Grundlagen
Einwände betreffend die anrückende Wohnbebauung gehen 
auf die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes in den 1990er-
Jahren zurück1 und haben seitdem in die Mehrheit der Bau­
ordnungen der Bundesländer Eingang gefunden.2

Ein Grund dafür war auch, dass den Betriebsanlageninhabe­
rInnen ein Einwendungsrecht eingeräumt werden sollte, da es 
durch die neuen WohnnachbarInnen allenfalls zur Vor-
schreibung nachträglicher Auflagen zum Schutz gegen Im­
missionen kommen könnte.
Mit der Geltendmachung der Einwände im Bauverfahren vor 
bzw. in der Verhandlung sind die BetriebsanlageninhaberIn­
nen Parteien im Bauverfahren und können gegen Entschei­
dun-gen der Baubehörden Rechtsmittel einlegen.
Im Großen und Ganzen werden Probleme mit der anrücken­
den Wohnbebauung im Bauverfahren schon im Vorhinein 
bzw. während des Verfahrens mit dem Konsenswerber, der 
Kon-senswerberin der Wohnanlage geklärt und aus dem Weg 
geräumt. Dazu dient meist die Eva-luierung der Immissions­
belastung und Setzung von schall- oder ablufttechnischen 
Maßnah-men durch Wohnbau-KonsenswerberInnen oder 
durch Nachbarschaftsverträge mit der grundbücherlichen 
Verdinglichung gewisser Immissionen.
In weiterer Folge werden die Wohnanlagen errichtet und 
neue NachbarInnen, seien sie EigentümerInnen oder Miete­
rInnen, ziehen ein.

Gewerberechtliche Betrachtung
Im Gewerbeverfahren gelten die WohnnachbarInnen bei Än­
derungen der gewerberechtlich genehmigten Betriebsanlage 
gemäß § 81 Abs. 1 GewO 1994 als NachbarInnen und sind 
als solche schützenswert.
Bei den Planungen der Änderungen müssen diese Wohn­
nachbarInnen berücksichtigt werden und es darf bei den 
neuen WohnnachbarInnen zu keinen unzumutbaren Belästi­
gungen durch Lärm, Geruch, Staub, Blendung etc. kom­
men.3 
Daher kann es sich leicht ergeben, dass Änderungen am 
Standort nicht mehr möglich bzw. kostspieligere Planungs- 
und Nachbarschaftsmaßnahmen von Nöten sind, um Ände­
rungsprojekte am Standort zu realisieren. Die frühzeitige Ein­
bindung der NachbarInnen in Änderungsverfahren hat sich 
als vorteilhaft erwiesen, um Verzögerungen im Genehmi­
gungsverfahren zu vermeiden.
Gewerberechtlich genehmigte Betriebsanlagen können auch 
anderweitig Probleme bekommen, da die mit den Wohnbau­
konsenswerberInnen im Bauverfahren geschlossenen Verein­
barungen nur für diesen bindend sind, jedoch für spätere 
MieterInnen nicht gelten.
Zwar besagt § 79 Abs. 2 GewO 1994, dass für hinzugezogene 
NachbarInnen weitere Auflagen nur soweit vorzuschreiben 
sind, als diese zur Vermeidung einer Gefährdung des Lebens 
und der Gesundheit dieser Personen notwendig erachtet wer­
den, jedoch erweist sich diese Einschränkung in der Realität 
oft als nicht tauglich, um Beschwerden von und Probleme 
mit NachbarInnen auszuschließen.
Problematisch wird es z. B. dann, wenn es durch einen Drei-
Schicht-Betrieb zu Lärmbelästigungen bei den neu hinzuge­
zogenen NachbarInnen kommt, die Schlafstörungen oder an­
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Entrepreneurship

Start-up-Ökosysteme in Städten
Immer mehr kleine Unternehmen zeigen Pioniergeist und Innovationskraft. Warum brauchen wir 
Start-ups und was brauchen Start-ups, um abseits von Metropolen gedeihen zu können?
Rainhard Fuchs, pioneers.io, und Bernhard Krabina, KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung

Die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen nicht in tradi­
tionellen Betrieben und in bestehenden Strukturen, 
sondern in kleinen, agilen Unternehmenseinheiten. 

Seit Jahren steigt die Zahl der Neugründungen und selbst 
vermeintlich innovative Großkonzerne wie Siemens, Google/
Alphabet oder SAP sind per se nicht mehr innovativ, son­
dern kaufen zumeist die Innovationen mittels Übernahme­
aktivitäten ein. 

Während sich in den europäischen Metropolen immer mehr 
Unterstützung für Start-ups sammelte und die Dichte der 
GründerInnen größer wurde, blieben rurale Gebiete (und 
das ist für Start-ups zumeist alles bis auf Wien, Graz und 
Linz) lange Zeit ein unentdecktes Gebiet und Chancen wur­
den ausgelassen. Wohl gab und gibt es immer wieder Initia­
tiven für GründerInnen, doch kaum jemand ging die Ent­
wicklung systematisch an und oft zählte die Schlagzeile und 

Co-Working Space für Start-ups in Wien
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das Foto mit TurnschuhträgerInnen mehr als nachhaltige 
Strukturen. 
Dabei gibt es längst schon internationale Modelle, welche 
beispielgebend für Start-up-Ökosysteme fernab von Bal­
lungszentren sind. Es muss nicht immer Tokio, New York, 
London oder Berlin sein. Erfolgreiche Unternehmen im 
Technologie-Bereich können bei gewissen Rahmenbedin­
gungen auch in ruralen Gebieten geschaffen werden, wie in­
ternational z. B. in Waterloo (CAN), Boulder (US) oder 
Cambridge (UK) gezeigt wird. 

Das Gründerökosystem nach Isenberg
Was braucht es nun, um nachhaltige Start-up-Ökosysteme, 
auch abseits von Metropolen, zu entwickeln? Hier möchten 
wir speziell auf das international anerkannte Isenberg-Mo­
dell verweisen, welches sehr gut die Eckpfeiler von Start-up-
Ökosystemen aufweist und welches in einer leicht adaptier­
ten Version in praktisch allen Gebieten der Welt mit lokalen 
Feinheiten betrieben werden kann. 
Sechs Pfeiler sind essenziell für ein gesundes Start-up-Öko­
system, wobei alle Pfeiler im Idealfall international repräsen­
tativ ausgebaut sind. (Siehe Grafik)
»» Gesetzliche Rahmenbedingungen: Gesetze und gesell­

schaftliche Rahmenbedingungen, die Gründungen und 
den Bestand von Start-ups möglichst einfach gestalten.

»» Märkte: Der Zugang zu nationalen und internationalen 
Märkten, um die Produkte effizient und rasch zu verkau­
fen.

»» Humanpotenzial: Potenzielle GründerInnen und Mitar­
beiterInnen, welche in der Region leben oder angezogen 
werden können, u. a. durch/von Universitäten, Hochschu­
len und technischen Schulen (HTLs …).

»» Finanzierung: Privates und öffentliches Kapital, welches 
den GründerInnen zur Verfügung steht.

»» Unterstützungseinrichtungen: Vereine, Zusammen­
schlüsse, Co-Working-Spaces, Community Player etc., 
welche sich für Start-ups einsetzen und welche sie unter­
stützen.

»» Kultur: Die generelle Gesinnung von Personen gegenüber 
dem Thema Unternehmertum und Start-ups. Ist Scheitern 
„erlaubt“, sind GründerInnen anerkannt? 

All diese Bereiche sollten im Detail ausgearbeitet und prä­
sent sein. Je schwächer ein Bereich ist, desto schwächer das 
Ökosystem. Ein kompletter Ausfall eines Bereichs führt zu 

einem groben Wettbewerbsnachteil für Start-ups in der je­
weiligen Region. 

Warum brauchen wir Start-up-Ökosysteme? 
In Zeiten der Landflucht und der erhöhten Dichte in den 
Ballungszentren müssen sich auch kleinere Städte mit den 
Themen auseinandersetzen. Brain Drain schwächt Regionen 
massiv und zieht wirtschaftliche Wertschöpfung ab. Den 
jungen (und älteren) UnternehmerInnen müssen Perspekti­
ven dargelegt werden, sodass sie an die Region und deren In­
novationskraft glauben. 
Heutzutage ist der Arbeitsmarkt labiler und globalisierter 
denn je. Gleichzeitig sind uns noch nie so viele Möglichkei­
ten offengestanden, unser Leben und unsere Arbeit zu gestal­
ten. Das bedeutet einerseits, dass wir auch im Tiroler Tal un­
ser Geschäft betreiben können und nicht auf langwierige 
Wegstrecken angewiesen sind, gleichzeitig aber auch, dass 
die Geschäftskonkurrenz nicht mehr innerhalb von Staats­
grenzen lauert, sondern weltweit entsteht. 
Abschottung ist nicht das richtige Rezept, viel eher das Be­
reitstellen von Infrastruktur und Hilfseinrichtungen, welche 
den JungunternehmerInnen erfolgreich zur Seite stehen. Zur 
Klarstellung: Als Start-up sei in diesem Zusammenhang 
nicht ein innovativer Friseurladen oder eine toll arbeitende 
Tischlerei gemeint, sondern GründerInnen, die hochtechno­
logische Lösungen für Probleme der Menschheit suchen, sei 
es in der Online-Welt oder mit einer digitalen Komponente, 
die auch den Ehrgeiz haben, schnell international zu wach­
sen. Dazu braucht man nicht unbedingt hippe Turnschuhe 
und Hype-Wörter, sondern intakte Geschäftsmodelle und 
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RGRE tagt im Baskenland

Equality, Diversity and Inclusion
Der RGRE-Kongress Equality, Diversity and Inclusion fand von 11. bis 13. Juni 2018 in Bilbao  
statt und beleuchtete Themen wie Gleichstellung, Verschiedenheit und Inklusion aus 
verschiedensten Blickwinkeln.
Simona Wohleser, Österreichischer Städtebund, Ursula Bauer, Magistratsdirektion der Stadt Wien

Mehr als 550 gewählte KommunalpolitikerInnen und 
VertreterInnen von nationalen Kommunalverbän­
den aus 30 Staaten tagten in Bilbao. Auch eine Dele­

gation des ÖStB und des ÖGdB nahm am Kongress teil. Aus 
den Städten Wien, Graz und Salzburg wurde jeweils ein be­
sonders richtungsweisendes Projekt mit europäischem Mehr­
wert präsentiert. Organisiert haben den Kongress federfüh­
rend der baskische Städteverband, die Stadt Bilbao und der 
Europäische Dachverband der Kommunen (RGRE).
In einer Zeit von komplexen sozialen Herausforderungen, wo 
die Errungenschaften im Bereich der Gleichstellung oder der 
Inklusion noch immer hinterfragt werden, war es eine wich­
tige Gelegenheit, die vielfältigen gemeinsamen Anstrengun­
gen auf kommunaler Ebene aufzuzeigen und laut und deut­
lich zu erklären, dass in unseren Städten im Sinne des Ge­
meinwohls für die gesamte Bevölkerung regiert und verwaltet 
wird, und zwar unabhängig von Geschlecht, Alter, der ethni­
schen Zugehörigkeit, der religiösen Ausrichtung oder der se­
xuellen Orientierung. Umgekehrt sollte auch erinnert wer­

den, dass auch die BürgerInnen aufgrund ihrer Stadtzugehö­
rigkeit Rechte und Pflichten haben, die zu erfüllen sind. 

Geschlechtergerechtigkeit auf kommunaler Ebene
Im Mittelpunkt zahlreicher Workshops stand der Austausch 
über die Fortschritte zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern. Denn der RGRE hat mit der Charta für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene 
eine wesentliche Leitlinie für mehr Geschlechtergerechtigkeit 
auf kommunaler Ebene vorgelegt. 
Beispiele, wie sich Gleichstellung ganz praktisch umsetzen 
lässt und mehr Lebensqualität für alle bringt, zogen sich wie 
ein roter Faden durch das vielfältig gestaltete Tagungspro­
gramm. Auf der Agenda standen nicht nur Themen wie Poli­
tik und Macht, Sicherheit auf öffentlichen Plätzen (mit einem 
Best-Practice-Beispiel aus der Stadt Wien), kommunale Alli­
anzen für einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt, innova­
tive Demokratie und transparentes Regieren und Verwalten, 
sondern auch die Erfahrung von interkulturellen Städten oder 

Bart Somers, Mechelen

Anja Hagenauer, Salzburg Martin Haidvogl, Graz

Eva Kail, Wien
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Pension Gap

Riesen-Pensionslücke  
zwischen Frauen und Männern
Frauen bekommen durchschnittlich um 43 Prozent weniger Pension als Männer. Ursachen für die 
ökonomische Ungleichheit im Alter und Instrumente zur Verbesserung der Alterssicherheit.
Christine Mayrhuber, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Forschungsbereich „Arbeitsmarkt, Einkommen und soziale Sicherheit“

Das österreichische Sozialversicherungssystem sichert 
bei langjähriger, kontinuierlicher Vollzeiterwerbstätig­
keit gut ab: Nach 45 Erwerbsjahren stehen 80 % des 

durchschnittlichen Monatseinkommens als Pension zur Ver­
fügung. Tatsächlich erreichten bei den 2017 neu zuerkann­
ten Alterspensionen nur 52 % der (vormals) unselbstständig 
erwerbstätigen Männer und 2 % der Frauen 45 Versiche-
rungsjahre und damit die maximale Einkommensersatzrate 
von 80 %. Das erwerbszentrierte österreichische Alterssiche­
rungssystem baut auf einem Versicherungsverlaufsmodell 
auf, das nur für rund die Hälfte der erwerbstätigen Männer 
und eine winzige Gruppe von Frauen Relevanz hat. 
Neben dem Versicherungsverlauf bestimmt die Einkommens­
höhe den Lebensstandard im Alter. Auch hier sind – wie 
beim Versicherungsverlauf – strukturelle geschlechtsspezifi­
sche Unterschiede vorhanden: Gemäß Lohnsteuerstatistik1 lag 
der Verdienstunterschied2 zwischen Frauen und Männern 
(Gender Pay Gap) bei 35 % (nicht arbeitszeitbereinigt), das 
Jahreseinkommen der Frauen – und damit ihre Beitrags­

grundlage zur Pensionsversicherung – lag von den 2016 aktiv 
beschäftigten Frauen im Schnitt um 35 % unter den durch­
schnittlichen Männereinkommen. Bezogen auf das Einkom­
men pro Arbeitsstunde verringert sich der Gender Pay Gap 
zwar auf 22,2 % liegt dennoch deutlich über dem EU-
Durchschnitt von 16,7 %. Werden darüber hinaus die Merk­
male Bildungsabschluss, Berufserfahrung etc. berücksichtigt, 
sinkt der bereinigte Lohnunterschied auf 15,6 %3. Trotz der 
Erklärungsansätze für den geschlechtsspezifischen Lohnunter­
schied bleibt das Faktum aufrecht, dass Frauen mit einem ge­
ringeren Erwerbseinkommen, und dem daraus abgeleiteten 
Alterseinkommen, auskommen müssen.

Strukturelle Differenzen manifestieren sich
Durch das Versicherungsprinzip setzen sich die strukturellen 
geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktunterschiede – in den 
Dimensionen Wochenerwerbsarbeitszeit, Erwerbsjahre und 
Einkommenshöhe – im österreichischen Pensionsversiche­
rungssystem fort bzw. werden teilweise verstärkt. Der Gen­
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Initiative Kommunales Know-how für Nahost 

Allgäuer Entwicklungshilfe  
von unten
Entwicklungshilfe war bisher ein Thema, das in der Allgäuer Kommunalpolitik kaum Niederschlag 
gefunden hatte. Das änderte sich durch die vielen Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren 
Europa und Deutschland erreichten. Auch kleine Dörfer auf dem Land bringen die Menschen unter 
– und sie fragen nach Gründen für die massenweise Migration. Fünf Allgäuer Gemeinden wollten 
es Anfang 2017 genau wissen. Sie griffen die Initiative des Berliner Entwicklungsministeriums auf, 
Kommunen in Nahost zu unterstützen.
Ingrid Grohe, Stv. Leiterin Lokalredaktion Weiler

Im Heimenkircher Gemeinderat fielen Anfang 2017 emoti­
onale Worte, als der Bürgermeister das Projekt von Bundes­
entwicklungsminister Gerd Müller vorstellte. Die Idee, 

Menschen, die vor Bürgerkrieg fliehen, in ihrer Herkunfts­
region zur Seite zu stehen, leuchtete ein. Auch Mandatsträ­
gerInnen anderer Gemeinden im westlichen Allgäu, entlang 
der bayerisch-württembergischen Landesgrenze, in Gestratz, 
Hergatz, Opfenbach und in Amtzell, sahen das Projekt 
„Kommunales Know-how für Nahost“ als sinnvolle Ergän­
zung zur vor Ort geleisteten Flüchtlingsarbeit.  

Der Skepsis folgt Entschlossenheit
In Diskussionen wurde freilich auch Skepsis laut: Warum sol­
len Gemeinden Probleme angehen, die die sogenannte „große 
Politik“ nicht lösen kann? Welche Kompetenzen besitzen sie? 
Und: Ist solche Hilfe nachhaltig? Antworten erhielten 80 in­
teressierte BürgerInnen bei einer Informationsveranstaltung 
mit Referenten der „Servicestelle Kommunen in der Einen 
Welt“ (SKEW). Diese schilderten Probleme von Dörfern und 
Städten im Nahen Osten, die Geflüchtete aus Syrien in kaum 
vorstellbar großer Zahl aufnehmen. Und sie nannten mögli­
che Anknüpfungspunkte für Projektpartnerschaften: Es geht 
um Organisation und Infrastruktur. Auf Feldern wie Wasser­
versorgung, Abwasser- und Müllentsorgung sind deutsche 
Gemeinden Spezialisten. Die Allgäuer Gremien wollten zu­
nächst ausloten, ob und wie Gemeinden im Libanon helfen 
können - und schickten 15 Frauen und Männer auf eine Son­
dierungsreise.  
Im November sind die AllgäuerInnen dann dort unterwegs, 
wo die Flüchtlinge herkommen. Sie lernen den Libanon in 
seiner ganzen Ambivalenz kennen: fahren zwischen imposan­
ten Hochhäusern durch Beirut und zwischen improvisierten 
Flüchtlingsbehausungen entlang der Felder durch den frucht­
baren Nordlibanon. Sie begegnen dem unbeirrbaren Willen 

von Bürgermeistern, die auf verschiedensten Wegen versu­
chen, die Lebensumstände ihrer Leute zu verbessern, und hö­
ren von verkrusteten Strukturen, überkommenen Organisati­
onsformen, Vetternwirtschaft und Korruption, die gute Initi­
ativen im Keim ersticken. Gespräche mit VertreterInnen der 
Deutschen Botschaft und von Nichtregierungsorganisationen 
helfen den Delegierten, all das zu fassen. Im Auftrag der 
SKEW hat das Beiruter Büro der Organisation „Democracy 
Reporting International“ im Vorfeld Kontakte zu Bürger­
meistern geknüpft und fünf Kommunen ausgewählt, die sie 
den Allgäuern für Partnerschaften vorschlagen. Kriterien sind 
die Gemeindegröße, die Zuverlässigkeit und das Engagement 
der Bürgermeister sowie die Zahl der aufgenommenen Ge­
flüchteten. 

Hier passt der Begriff „Flüchtlingskrise“
Wenn dieser Begriff irgendwo passt, dann hier. Das wird den 
BesucherInnen aus dem Allgäu schnell klar. Wenn in der 
Gemeinde Ghazzé in der Bekaa-Ebene, deren Bevölkerung 
geschätzt 7.000 Menschen zählt, weitere 36.000 Frauen, Män­
ner und Kinder aus Syrien stranden, dann kann die Infra­
struktur nicht mehr funktionieren. Auch dass die 3.000 Be­
wohnerInnen des Bergdorfs Bwarej im Libanongebirge in ih­
ren Häusern zusammenrücken, um gut 800 Geflüchteten ein 
Dach über dem Kopf zu bieten, nötigt den deutschen Gästen 
Respekt ab. Die Probleme der Gemeindechefs sind offensicht­
lich: Müll säumt die Straßen entlang der Flüchtlingslager, die 
nicht entwässerten Fahrbahnen verwandeln die Zeltstädte bei 
Regen in Schlammlöcher. Die Dorfschulen sind viel zu klein, 
einheimische und Flüchtlingskinder erhalten Unterricht im 
Schichtbetrieb. In den Klassenzimmern treffen die AllgäuerIn­
nen auf fröhliche Buben und Mädchen syrischer Familien: 
Die Schule ist ihre einzige Möglichkeit, für ein paar Stunden 
die triste Lager-Umgebung hinter sich zu lassen. 
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1 �Blick über Beirut, fotografiert aus den Räumlichkeiten  
der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 

2 �Johannes Buhmann im Gespräch mit einer Bürgerin aus Bjwarej 

3 �Die deutschen Gäste besichtigen eine Müllsortierungsanlage in der 
Gemeindeunion Minieh. Anhand des Geruchs prüft Johannes Buhmann 
(rechts) die Qualität des dort hergestellten Komposts. 

4 �Libanesische Gastfreundschaft: Markus Reichart schneidet mit dem 
Bürgermeister von Al Mohammara eine deutsch-libanesische Torte an. 

5 �Workshop mit libanesischen GemeindevertreterInnen im Hotel in Beirut. 
Links im Bild Christian Renn und Michaela Nobis.

6 �Besuch in der Schule von Al Mohammara, in der im Schichtbetrieb 
einheimische Kinder und Kinder von Geflüchteten unterrichtet werden.  
In einer Schulbank  drängen sich oft vier Kinder. Zwischen ihnen Platz 
gefunden haben die deutschen Gäste Verena Mayer, Markus Reichart, 
Johannes Buhmann (von links).

7 Die Allgäuer Delegation besucht ein Flüchtlingscamp in Ghazzé.

8 �Bauplatzbesichtigung in Bwarej. Hier sollen eine Sportanlage und ein 
medizinisches Zentrum entstehen. Unser Foto zeigt Paul Locherer (rechts) 
im Gespräch mit Bürgermeister Mohamad Al Bast.

9 �Begrüßung der deutschen Delegation durch Vertreter der Gemeindeunion 
Minieh. Rechts Herbert Bader. 

1
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Berlin – Die Stadt, die niemals schläft
Senatsverwaltung, Bezirksamt, Polizei und Straßenverkehrsbehörde:  
eine Reise durch die bunte Welt der Berliner Verwaltung.
Stephanie Franz

Berlin genießt den Ruf einer Kultur- und Partymetropole, 
die viele Menschen aus der ganzen Welt mit ihrem breiten 
Spektrum an Veranstaltungen und Gastronomie anlockt.
Als Juristin der Magistratsabteilung 36, die zum größten Teil 
für die rechtlichen und behördlichen Angelegenheiten des 
Veranstaltungswesens zuständig ist, interessiert mich der Ver­
gleich zwischen den Städten Wien und Berlin in diesem Be­
reich natürlich besonders. Anlass meines Aufenthaltes im 
Juni und Juli 2018 in Berlin ist die sich derzeit in Bearbei­
tung befindende Neugestaltung des Wiener Veranstaltungs­
rechts, in welches zeitgemäße Neuerungen und notwendige 
Anpassungen eingearbeitet werden sollen. 
Da in Berlin die behördliche Zuständigkeit für die Geneh­
migung von Veranstaltungen nicht einer, sondern mehreren 
Dienststellen zugeteilt ist, verbringe ich meine Hospitation 
in verschiedenen Abteilungen der Berliner Verwaltung. Die 
erste Woche meines Auslandsaufenthalts wurde von der Se­
natsverwaltung für Inneres und Sport organisiert, welche 
auch für die Verwaltung des Olympiaparks mit dem Olym­
piastadion und der Waldbühne zuständig ist. Die Gegen­
überstellung der rechtlichen Normen für die Beurteilung 
von Lärm bei Veranstaltungen in Wien und Berlin brachte 
für mich die interessante Erkenntnis, dass die Zahl der Aus­
nahmemöglichkeiten für lärmintensive Veranstaltungen in 
Berlin höher ist als in Wien und nachts teilweise auch lauter 
Musik gespielt werden darf. 

Die darauffolgenden drei Wochen verbrachte ich im Bezirks­
amt Charlottenburg-Wilmersdorf. Dieses schreibt unter an­
derem als Straßenverkehrsbehörde auf Bezirksebene Sonder­
nutzungsgebühren für die Aufbauten bei Veranstaltungen 
vor und erteilt zudem Ausnahmegenehmigungen von der 
StVO für „mehr als verkehrsübliche“ Inanspruchnahmen des 
öffentlichen Straßenraums.
Der Vergleich der rechtlichen Grundlagen für die Genehmi­
gung einer Veranstaltungsstätte brachte wertvolle Erkennt­
nisse für mich. In Berlin gibt es nicht so wie in den österrei­
chischen Bundesländern ein eigenes Landesgesetz zur Rege­
lung von Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten. Die be­
triebstechnischen Vorschriften für Veranstaltungsstätten fin­
den sich grundsätzlich in der Bauordnung für Berlin. Die 
auf Grundlage dieser Bauordnung erlassene Betriebs-Verord­
nung, welche sich an der von der deutschen Bauminister­
konferenz erstellten Muster-Versammlungsstättenverord­
nung orientiert, schreibt zudem Sonderregelungen für Groß­
veranstaltungen vor. Die Aufstellung von „Fliegenden Bau­
ten“ (z. B. Bierzelte, Tribünen, Karussells) sind der Baube­
hörde bloß unter Vorlage des Prüfbuchs anzuzeigen. Für das 
Gutachten und die Abnahme ist seit 13. 4. 2006 der TÜV 
zuständig.
Die darauffolgende Woche war ich der Berliner Polizei zuge­
teilt. Besonders interessant fand ich den gegenseitigen Aus­
tausch über die Genehmigung von Sicherheitskonzepten bei 

Waldbühne, Konzert Tote Hosen 
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Baden bei Wien

Ausgangslage: Baden ist seit 1999 Klimabündnis-Gemeinde und nimmt 
regelmäßig an Klimabündnis-Projekten teil. 2001 wurde ein umfassendes 
Radwegenetz umgesetzt. Inzwischen herrscht in der Stadt ein fahrradfreund-
liches Klima - der Anteil des Radverkehrs hat sich verdoppelt. Baden besitzt 
eine der größten Bike&Ride-Anlagen samt Radgarage. Das Stadtentwick-
lungskonzept fokussiert ein verbessertes Angebot an Öffis, Radwegen und 
E-Carsharing. Die großen Vorteile für Baden sind die sehr gute Anbindung an 
den öffentlichen Regional- und Schnellbahnverkehr und somit eine rasche 
Verbindung nach Wien. Die Schwachstellen für den öffentlichen Verkehr 
liegen in den umliegenden Gemeinden.
Analyse und Maßnahmen: 54 % nutzen den eigenen PKW für Wege zur 
Arbeit, 15 % den ÖV und das Fahrrad, 10 % Fahrgemeinschaften und 9 % 
gehen zu Fuß. Die Hälfte der Arbeitswege ist unter 5 km, ein Viertel unter  
2 km. Für Dienstreisen innerhalb der Gemeinde werden folgende Verkehrs-
mittel gewählt: 70 % zu Fuß, 62 % Auto und 43 % Fahrrad. 
In Planung sind weitere überdachte Fahrrad-Abstellanlagen und Fahrrad
boxen am Bahnhof sowie Radabstellanlagen im Innenhof des Rathauses.  
Ein E-Lastenrad steht GemeindemitarbeiterInnen für Dienstwege zur Verfü-
gung. Bereits 2017 wurden vier E-Fahrzeuge für den Fuhrpark der Gemeinde 
angeschafft. Weitere drei werden heuer folgen. Zudem kann das von einem 
Verein betriebene e-CarSharing bea auch von Gemeindebediensteten genutzt 
werden. Zur Förderung von Fahrgemeinschaften wird eine eigene Plattform 
eingerichtet. 

Bruck an der Mur

Ausgangslage: Bruck an der Mur ist seit 1993 Klimabündnis-Gemeinde und 
nimmt jährlich an der  Mobilitätswoche teil. Die bestehende Infrastruktur wird 
konsequent und unter anderem durch das aktuell verfasste “Radlgrundnetz” 
optimiert. Mit der Teilnahme an dem Projekt MOVECIT und dem vorliegenden 
Mobilitätsplan werden nun folgende Ziele verfolgt: an die Bedürfnisse der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasste Angebote sollen nachhaltige 
Modi wie die Rad- und Fußmobilität Gemeindebediensteten attraktiver ma-
chen und Anreize zu deren vermehrten Nutzung vor allem auf kurzen Distan-
zen schaffen.
Analyse und Maßnahmen: 74 % fahren zumindest manchmal mit dem Auto 
zur Arbeit. 64 % parken auf einem für sie reservierten Parkplatz oder auf ei-
nem öffentlichen Parkplatz. 93 % müssen für das Parken nichts bezahlen 
und 75 % finden innerhalb einer Minute einen Parkplatz, 25 % innerhalb von 
fünf Minuten. 84 % nutzen für ihre Dienstreisen innerhalb der Gemeinde das 
Auto, 42 % sind in Fahrgemeinschaften unterwegs und 37 % das Fahrrad 
oder zu Fuß. Für 40 % ist der Fußweg zur nächsten ÖV-Haltestelle kürzer als 
1 Minute.
In der Nähe des Rathauses wird eine Radabstellanlage errichtet. Durch eine 
verbesserte Absperr- und Aufbewahrungsmöglichkeit wird die im Amtshaus 
vorhandene Dusche zudem attraktiver gestaltet. Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter erhalten ein ÖV-Schnupperticket, um den Umstieg auszuprobieren.
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Leoben

Ausgangslage: Die Stadtgemeinde Leoben ist seit 1993 Klimabündnis-
Gemeinde und nimmt regelmäßig an der Mobilitätswoche teil. Leoben  
liegt an der Südbahnstrecke. Die Region ist auch sonst gut ans öffentliche 
Verkehrsnetz, z. B. S-Bahn nach Graz,  angebunden. Die Taktfrequenz der 
Züge die von/nach Leoben fahren ist sehr hoch. Aufgrund der geringen 
Preise fürs Parken ist es jedoch trotz des guten ÖV-Angebotes sehr verlo-
ckend, in Leoben das Auto zu benützen. Erfreulicherweise gibt es am Bahn-
hof ein Park&Ride-System, das das Parken in Kombination mit dem Erwerb 
eines Zugtickets um 1 €/Tag erlaubt. Somit fahren die BürgerInnen mit dem 
Auto nur bis zum Bahnhof und dann mit dem Zug weiter zu ihrem Ziel.
Analyse und Maßnahmen: 62 % nutzen für ihren Weg zur Arbeit das Auto, 
12 % Fahrgemeinschaften, 11 % das Fahrrad, 10 % gehen zu Fuß und 4 % 
nutzen den ÖV. 55 % der Wege sind unter fünf Kilometer und somit ideal für 
Fuß- und Radverkehr. 85 % verwenden für ihre Dienstreisen innerhalb der 
Gemeinde das Auto. 90 % der Befragten besitzen kein Zeitticket für den ÖV. 
Die Stadt Leoben setzt bei der Förderung des Radverkehrs den Hebel an.  
Als Service und Anreiz werden den Beschäftigten ein Radworkshop und ein 
kostenloses Fahrradservice geboten. Für Dienstfahrten stellt die Gemeinde 
E-Bikes zur Verfügung. Beim Stadtamt soll zudem eine überdachte und 
absperrbare Radabstellmöglichkeit geschaffen werden – eventuell auch  
mit Lademöglichkeit für E-Bikes. In Planung ist die Bereitstellung eines  
Leih-E-Autos für Gemeindebedienstete.

Mödling

Ausgangslage: Die Stadtgemeinde Mödling ist seit 1991 Klimabündnis-
Gemeinde und nimmt jährlich an der von Klimabündnis Österreich initiierten 
Mobilitätswoche teil. Großes Engagement im Hinblick auf zukunftsfähige 
Mobilitätsformen zeigt die Stadtgemeinde auch in ihrem Stadtentwicklungs-
konzept. Bereits seit mehreren Jahren wird besonderes Augenmerk auf den 
Ausbau von Rad- und Fußwegeinfrastruktur und seit Kurzem auch auf E-Mo-
bilität gelegt. Die bestehende Infrastruktur wird konsequent und unter ande-
rem durch das aktuell verfasste „Radlgrundnetz“ optimiert. Darüber hinaus 
verfügt die Stadtgemeinde Mödling über den innerstädtischen Citybus, 
Schnellbahn- und Regionalbusverbindungen. 
Analyse und Maßnahmen: 59 % der MitarbeiterInnen nutzen den eigenen 
Pkw für Wege zur Arbeit, 17 % gehen zu Fuß, 13 % nehmen das Fahrrad,  
4 % bilden Fahrgemeinschaften. 62 % der Befragten haben einen Arbeits-
weg, der nicht länger als fünf Kilometer ist. 87 % haben noch nie ein E-Fahr-
zeug verwendet. 91 % haben zudem kein Ticket für den öffentlichen Verkehr. 
Unter dem Titel „Rad & Einkauf“ wurden in der Stadtgemeinde 68 Fahrrad
bügel neu montiert. Im Innenhof des Amtshauses wurde der bestehende 
Radabstellplatz überdacht, am Wirtschaftshof wurde eine Radabstellanlage 
installiert. Die im Amtshaus vorhandene Dusche wurde durch verbesserte 
Absperr- und Aufbewahrungsmöglichkeiten attraktiver gemacht. Beim Bahn-
hof Mödling wurde eine Rad-Service-Station errichtet. Zwei weitere Dienst- 
E-Bikes werden angeschafft.
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Automatisiertes Fahren
Beim „Städtedialog Automatisiertes Fahren“ wurde im Städtebund über Chancen, Ziele und 
Probleme des automatisierten und vernetzten Verkehrs diskutiert.
Stephanie Schwer, Österreichischer Städtebund, Christian Steger-Vonmetz, AustriaTech

Automatisiertes Fahren wird unsere Mobilität und da­
mit die Städte nachhaltig verändern. Während die In­
dustrie bereits engagiert an verschiedenen Fragestel­

lungen des automatisierten Fahrens forscht und die mögli­
chen positiven Wirkungen in den Vordergrund stellt, 
herrscht bei den Städten oft noch große Unsicherheit. Wün­
schenswert ist, dass sich Städte bereits jetzt auf diese techno­
logischen und gesellschaftlichen Herausforderungen vorbe­
reiten, die Vor- und Nachteile abwägen, ihre Ziele und Maß­
nahmen formulieren und entsprechende Instrumente entwi­
ckeln, um die automatisierte mobile Zukunft bereits heute 
in den Verkehrsleitbildern für morgen mitzudenken. Dazu 
ist es notwendig, sowohl eine vertikal und horizontal ver­
netzte Diskussion im politisch-planerischen Bereich zu füh­
ren als auch die Gesellschaft in ihrer sozialen und räumli­
chen Differenzierung angemessen einzubinden.

Städtedialog mit neuen Inputs
Aus dieser Motivation entstand die Idee eines gemeinsamen 
Workshops von Städtebund, BMVIT und AustriaTech zum 
Thema „Automatisiertes Fahren“. Dieser „Städtedialog“ zum 

automatisierten Fahren fand am 19. Juni mit VertreterInnen 
der Städte Wien, Graz, Wels, Leonding, Klagenfurt und 
Salzburg sowie der Wiener Linien und der TU Wien in 
Wien statt. 
Nach einem Kurzbericht der Städte zu ihrem Zugang zum 
automatisierten Fahren in ihrer eigenen Stadt folgten Inputs 
von Mathias Mitteregger und Univ.-Prof. Jens Dangschat 
(TU Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung) 
zum Forschungsprojekt „AVENUE21“ sowie von Christian 
Steger-Vonmetz (AustriaTech) und Marleen Roubik (Stab­
stelle Mobilitätswende & Dekarbonisierung, Generalsekreta­
riat; Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Tech­
nologie).
Schließlich wurde mit den Teilnehmenden anhand von Zu­
kunftsbildern dreier konkreter räumlicher Situationen (Orts­
gebiet, Stadtumland und Logistikzone) eine Annäherung an 
die automatisierte mobile Zukunft versucht.

Rahmenbedingungen und Ziele
Die Einführung automatisierten und vernetzten Verkehrs 
(avV) birgt viele Hoffnungen und Chancen, bringt aber 
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Der „auto.Bus – Seestadt“ soll ab 2019 unter realen Bedingungen mit Haltestellen, Fahrplan und echten Fahrgästen betrieben werden. 

Auf der ersten vollautomatischen Buslinie werden zwei Kleinbusse mit jeweils Platz für bis zu elf Fahrgäste unterwegs sein.
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auch neue Probleme. Folgende Fragen wurden im Rahmen 
des Workshops aufgeworfen und andiskutiert:
Mit der Einführung und Weiterentwicklung des avV werden 
(vor allem seitens staatlicher Stellen, der Automobilindustrie 
und des IT-Sektors) Vorteile hinsichtlich der unmittelbaren 
Verkehrsbelastung (fahrender und ruhender Verkehr, Lärm, 
Gefährdung), hinsichtlich des Potenzials der Energieeinspa­
rung und der Verringerung des Ausstoßes von Treibhaus­
gasen, versprochen. Ist das zutreffend und unter welchen Be­
dingungen ist dies wahrscheinlich? Welche Rahmenbedin­
gungen sollten/müssen seitens des politisch-administrativen 
Systems gesetzt werden, um die Ziele einer nachhaltigen 
Entwicklung nicht zu gefährden? Wie können durch die 
Einführung des avV die Ziele einer nachhaltigen Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung unterstützt werden?
ExpertInnen gehen von einem mindestens 20 bis 30 Jahre 
andauernden Zeitraum aus, in dem Fahrzeuge mit unter­
schiedlichem Automatisierungsgrad auf unseren Straßen un­
terwegs sind. Sie gehen weiters davon aus, dass erst bei einer 
Marktdurchdringung vollautomatisierter Fahrzeuge von  
60 % bis 80 % die Synergieeffekte einer effizienteren und ef­
fektiveren Organisation des Verkehrssystems hinsichtlich der 
Straßenkapazität wirksam werden. Was bedeutet das für die 
Implementierung und für die Akzeptanz von automatisier­
tem Fahren in der Bevölkerung? Welcher infrastrukturelle 
Aufwand ist notwendig, um die unterschiedlich automati­
sierten Verkehre zu koordinieren?
Der avV auf der Straße wird zuerst auf Autobahnen und 
mehrspurigen Schnellstraßen möglich werden. Darüber hin­
aus entsteht ein erheblicher Druck auf die Einführung des 
flächendeckenden avV seitens der Branchen, in denen Be­
rufskraftfahrerInnen einen erheblichen Kostenfaktor darstel­
len (Logistik, Taxen, aber auch öffentlicher Verkehr). Wie 
kann dem Druck begegnet und die Einführung eines avV in 
Städten sinnvoll reguliert werden?
Eine strategisch wichtige Frage ist, welche Infrastrukturen 
für den avV notwendig sein werden (Sensoren im öffentli­
chen Raum, Rechnerkapazitäten, um die enormen Daten­

mengen in Echtzeit zu verarbeiten, 5G-LTE-Netz, Neuge­
staltung des Straßenraums), wer sie finanziert und wer wel­
chen Zugriff auf welche Daten hat, insbesondere zu den per­
sonenbezogenen Daten. Was bedeutet dies vor allem für Ge­
bietskörperschaften mit allenfalls geringen fiskalischen Spiel­
räumen? Wie können die Daten in kommunaler Hand blei­
ben? Welche Vorkehrungen sind bereits heute zu treffen?

Steuerung und Folgen
Die Vernetzung automatisierter Fahrzeuge erlaubt es, nicht 
nur den Verkehr effizienter und effektiver zu lenken, sondern 
erfordert auch eine steuernde Bepreisung der Nutzung des 
Straßenraums (Maut, Parken). Das eröffnet Gebietskörper­
schaften gegebenenfalls neue Einnahmequellen (insbeson­
dere vor dem Hintergrund schrittweise wegfallender Mine­
ralölsteuer-Einnahmen). Wie können solche Modelle gestal­
tet werden? Wie lassen sie sich zu einer stadtregionalen Ver­
kehrslenkung nutzen?
Die nachfrageorientierte Bepreisung von Wegen kann aller­
dings auch dazu führen, dass Personen mit geringerem Ein­
kommen auf Randzeiten bzw. andere Modi ausweichen oder 
hoch kommerzialisierte Angebote nutzen müssen. Auch der­
artige soziale Effekte könnten als Nebeneffekte einer automa­
tisierten Mobilität der Zukunft auftreten und diesen Fragen 
müssen sich die politischen EntscheidungsträgerInnen stellen.
Mit der Einführung des avV ergeben sich neue Bedingungen 
für Standortentscheidungen von Unternehmen und privaten 
Haushalten, da der Zeit- und somit auch der Entfernungs­
faktor relativiert wird, wenn man nicht selbst das Fahrzeug 
lenken muss, sondern die Zeit im Auto zum Arbeiten oder 
Entspannen nutzen kann. 
Der Druck auf den Wohnungsmarkt in der Stadt und ent­
lang von Verkehrsachsen könnte – sofern seitens der öffentli­
chen Hand nicht entgegengesteuert wird – künftig enorm 
sein, mit der Folge, dass im suburbanen Raum eine ungere­
gelte Siedlungsentwicklung stattfindet. Als Folge verstärkt 
sich die Entwicklung von Außenstadtzentren.
Wie werden Standortentscheidungen durch avV künftig be­
einflusst und wie lassen sich die neuen Rahmenbedingungen 
in die Zielsetzung aktueller nachhaltiger Stadt(regions)ent­
wicklung einbinden? Welche neuen Formen von Stadt-Um­
land-Kooperationen sind hierfür notwendig?

Herausforderungen für Verkehrspolitik  
und Stadtplanung
Kann der öffentliche Personenverkehr (ÖPNV) neben der 
Konkurrenz eines „nahtlosen“, kostengünstigen und komfor­
tablen Tür-zu-Tür-Transports mit Robo-Taxis noch über­
leben? Oder wird der ÖPNV in Form von automatisierten 
Bussen künftig sogar ausgeweitet werden und stillgelegte 

Die Zukunft der Mobilität:  

Städtedialog zum Thema „Automatisiertes Fahren“
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Nebenbahnen und Autobahnen nutzen? Welche Ziele muss 
die Verkehrspolitik dazu bereits heute vorgeben?
Werden Stadtquartiere an den Außenrändern künftig nur 
noch durch automatisierte Shuttles angebunden und in der 
Innenzone komplett verkehrsberuhigt durch Rad- und Fuß­
wegenetze erschlossen? Was bedeutet das für das Design von 
Stadtentwicklungsgebieten und welche Vorkehrungen 
braucht es, damit bestehende Stadtgebiete orts- und umwelt­
verträglich umgestaltet werden können?
Wie gehen Städte und Regionen mit den Veränderungen in­
nerhalb der Logistik um, die eine eigenständige Dynamik 
für die Entwicklung nahtloser automatisierter Logistikketten 
sowie von Konzepten für die „letzte Meile“ mittels neuarti­
ger Fahr- und Flugzeuge vorweisen?

Succus der Tagung
»» Der automatisierte und vernetzte Verkehr an sich ist noch 

kein verkehrspolitisches Ziel. Vielmehr soll der avV so ein­
gesetzt werden, dass dadurch das Erreichen übergeordneter 
verkehrlicher, sozialer und umwelt- bzw. klimapolitischer 
Zielsetzungen (Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung, 
Effizienzsteigerung, Reduktion von Raumbedarf für Mo­
bilität, soziale Aspekte) erleichtert wird. 

»» Jegliche Tests zum automatisierten Fahren sollten auf ihre 
Tauglichkeit zur Erreichung übergeordneter Zielsetzungen 
hin ausgerichtet und hinsichtlich der Eignung auf lokaler, 
kommunaler und letztlich innerstädtischer Ebene hin 
überprüft werden.

»» Zur Beantwortung offener Fragen und zur konkreten Posi­
tionierung der Städte ist eine Fortführung des begonnenen 
partnerschaftlichen Prozesses gemeinsam mit den Städten 
erforderlich.

Die Ergebnisse aus der Tagung sollen in den gerade in Über­
arbeitung befindlichen Aktionsplan „Automatisiertes Fah­
ren“ einfließen.
In diesem Sinne wird dies die erste, aber nicht die letzte Ta­
gung zum Automatisierten Fahren im Rahmen des Städte­
bundes gewesen sein.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN  
ZUM BISHERIGEN AKTIONSPLAN:
https://www.bmvit.gv.at/innovation/publikationen/verkehrstechnologie/
automatisiert.html

#GEGEN SEXISMUS
EINE KAMPAGNE DER STÄDTISCHEN FRAUENBEAUFTRAGTEN ÖSTERREICHS
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Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehr

Massiver Investitionsbedarf im 
stadtregionalen öffentlichen Verkehr 
Der ÖPNRV1 wird in Zukunft eine noch stärkere Rolle in den Städten einnehmen, da die 
Ballungsräume stetig wachsen und ein Beitrag zur Dekarbonisierung geleistet werden muss.  
Doch was bedeutet dies für die Städte und Länder bezüglich des Verkehrsangebotes innerhalb 
der Stadtregionen? Der Städtebund initiierte diesbezüglich einen Prozess und in Folge eines 
Beschlusses der LandesverkehrsreferentInnen ging eine Erhebung zu den Investitionsbedarfen  
im stadtregionalen ÖPNRV2 dieser Frage nach. 
Karoline Mitterer, Stephanie Schwer, Nikola Hochholdinger, Marion Seisenbacher

Der stadtregionale ÖPNRV steht in den nächsten Jahr­
zehnten vor gravierenden Herausforderungen. Ambi­
tionierte Dekarbonisierungsziele, steigende Pendler­

verflechtungen und Bevölkerungszuwächse in Ballungsräu­
men werden zu massiven Ausbaubedarfen im stadtregionalen 
Raum führen. 

Der Städtebund weist bereits seit Jahren auf diese Thematik 
hin und erreichte im Jahr 2015 einen Beschluss der Landes­
verkehrsreferentInnenkonferenz, sich in einer Arbeitsgruppe 
gemeinsam mit Bund und Ländern („Unter-Arbeitsgruppe 
Stadtregionaler Öffentlicher Verkehr“ zur „AG ÖV Angebot 
Österreich“) dieser Fragestellung einerseits in Bezug auf die 

Im stadtregionalen Raum herrscht massiver Ausbaubedarf. 

Hier der dritte 24-Meter-Obus auf dem Tieflader bei der 

Ankunft in der LINZ AG-Zentrale.
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Themen Organisation und Steuerung auch hinsichtlich der 
quantitativen Bedarfe ausführlicher widmen zu dürfen3. 
Ein Meilenstein der jahrelangen Lobbyingarbeit war die De­
finition eines eigenen Leuchtturms zum Ausbau des städti­
schen öffentlichen Verkehrs in der aktuellen Klima- und 
Energiestrategie („mission 2030“) der Bundesregierung.
Grundsätzlich bekennt sich die Bundesregierung in der 
Klima- und Energiestrategie („mission 2030“) zu einer CO2-
Reduktion im Verkehrsbereich um 31 Prozent von 2016 bis 
2030. Bis 2050 soll ein Ausstieg aus fossilen Energieträgern 
(„Dekarbonisierung“) erfolgen.4 
Dabei ist klar, dass diese Ziele nur gemeinsam mit den Städ­
ten und Stadtregionen erreicht werden können – also dort, 
wo es bereits einen sehr guten öffentlichen Verkehr und 
kurze Wege fürs Radfahren und Zu-Fuß-Gehen gibt.

Erhebung der Investitionsbedarfe in Stadtregionen 
Bund, Länder und Städtebund haben daher über die „Unter-
Arbeitsgruppe Stadtregionaler Öffentlicher Verkehr“ das 
KDZ beauftragt, eine Bedarfserhebung zu Infrastruktur­
investitionen5 im stadtregionalen ÖPNRV durchzuführen. 
Mit dieser Studie6 steht nun erstmals eine systematische Aus­
wertung und Darstellung von Investitionsbedarfen nach ver­
schiedenen Merkmalen – wie etwa Verkehrsmittel, Art der 
Infrastruktur, Zweck der Bedarfe, Priorität und Realisie­
rungswahrscheinlichkeit – zur Verfügung. 
Die Investitionsbedarfe der Städte und Länder wurden in 
den Stadtregionen mit Landeshauptstädten bzw. mit Kern­
städten über 30.000 EW erhoben.7 

Zukünftiger Investitionsbedarf  
gemäß aktueller Planungen
Die im Rahmen der Studie erfassten finanziellen Bedarfe be­
laufen sich bis 2030 insgesamt auf rund 9,4 Mrd. Euro für 
den Infrastrukturbereich. Hinzu kommen noch mindestens 
0,7 Mrd. Euro an Bedarfen für den städtischen Fuhrpark. In 
Abbildung 1 sind die erfassten Bedarfe nach Stadtregionen 
dargestellt. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass hier ausschließlich die 
Kosten für die Stadtregionen abgebildet sind. Darüber hin­
ausgehende Bedarfe der Länder für den ländlichen Raum 
sind nicht inkludiert. Gefragt wurde nach allen relevanten 
Verkehrsmitteln innerhalb der Stadtregionen (daher auch 
nach Bedarfen für ÖBB-Leistungen oder innerstädtische 
Verkehrsangebote). Die Erhebung bezieht sich primär auf 
die bereits geplanten Infrastrukturleistungen. Darüber hin­
ausgehende Bedarfe aufgrund der Dekarbonisierungsziele 
sind hier nur im Ansatz abgebildet.
Im überwiegenden Maße handelt es sich um Projekte mit 
hoher Realisierungswahrscheinlichkeit. Der Schwerpunkt 
der genannten Bedarfe konzentriert sich auf die Jahre 2018 
bis 2025 – der längerfristige Bedarf bis 2030 ist vergleichs­
weise noch wenig konkretisiert und ist folglich in der Erhe­
bung unterrepräsentiert.8

Ausschlaggebend für den stadtregionalen Investitionsbedarf 
sind insbesondere die Kosten für das schienengebundene 
Verkehrsangebot. So sind die hohen Pro-Kopf-Bedarfe der 
Stadtregion Graz in erster Linie auf die geplanten umfassen­
den Baumaßnahmen an Bahnlinien zurückzuführen. Insge­

Abbildung 1:  
Erfasste Bedarfe der ÖPNRV-Infrastrukturbedarfserhebung in Euro pro Kopf, 2018

Anmerkungen: *exklusive Bedarfe des Landes Kärnten in den Stadtregionen Klagenfurt und Villach; 

** exklusive Bedarfe der Stadt St. Pölten, der Länder Burgenland und Niederösterreich sowie der Städte Eisenstadt und Wr. Neustadt in der Stadtregion Plus.
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samt betreffen rund 3,4 Mrd. Euro vorwiegend den S-Bahn- 
und REX-Verkehr der ÖBB. Etwa 1 Mrd. Euro wird für Pri­
vatbahnen benötigt und insgesamt 4,5 Mrd. Euro sind für 
die Infrastrukturen der Straßenbahnen und U-Bahnen erfor­
derlich (siehe Abb. 2). 

Zusätzliche Bedarfe für die Dekarbonisierung
Die im Rahmen der Studie erhobenen Investitionskosten 
können nur die unterste Grenze der stadtregionalen Bedarfe 
im Infrastrukturbereich darstellen, da durch die jüngsten 
Zielsetzungen der Klima- und Energiestrategie weiterge­
hende Bedarfe zu erwarten sind. 
Eine aktuelle Studie von KCW9 zeigt den zusätzlichen Be­
darf der Dekarbonisierung für den städtischen bzw. stadt­
regionalen Bereich. Es wird einerseits auf die technische 
Komponente, andererseits auf die Notwendigkeit einer An­
gebotsausweitung hingewiesen. Insgesamt rechnet KCW mit 
(über die hier genannten Infrastrukturbedarfe hinausgehen­
den) Bedarfen von 2,1 Mrd. Euro im Zeitraum 2020 bis 
2030 bzw. 2035 alleine für die Landeshauptstädte (inkl. 
Wien). Darüber hinaus wird von einem zusätzlichen Mehr­
bedarf für die stadtregionalen Busverkehre für die Landes­
hauptstadt-Stadtregionen von 2,6 Mrd. Euro ausgegangen.10 
Ergänzende Bedarfe im Eisenbahnbereich sind hier noch 
nicht berücksichtigt. 

Handlungserfordernisse 
Insgesamt ergeben sich drei Handlungsstränge für die Zu­
kunft (Abbildung 3): 
»» Erstens bedarf es einer Reform der Finanzierungsstruktu­

ren, um den Infrastrukturerhalt und -ausbau im stadtregi­
onalen ÖPNRV zu gewährleisten. So bestehen aktuell Fi­
nanzierungsprobleme v. a. bei Regionalbahnen, Straßen­

bahnen und O-Bussen. Zusätzliche Mittel sollten dabei 
nach transparenten Kriterien verteilt werden, welche sich 
an konkreten Wirkungen orientieren sollten.11 

»» Zweitens werden konkrete Umsetzungsstrategien zur 
Klima- und Energiestrategie benötigt. Aus Sicht der am 
Projekt beteiligten ExpertInnen aus den Städten und Län­
dern wurde betont, dass selbst bei einer ausreichenden 
Finanzierung die Erreichung der Klimaziele im vorgegebe­
nen Zeitraum nur schwer möglich sein wird. Es fehlen 
teilweise noch ausgereifte technische Lösungen, um die 
Fahrzeugflotte insbesondere im Busbereich flächen­
deckend auf klimafreundliche Technologien umzustellen. 
Auch müssten Planungs- und Umsetzungskapazitäten 
massiv ausgeweitet werden. Es bedarf daher eines gemein­
samen Umsetzungspfades von Bund, Ländern und Städten 
zum Beitrag des öffentlichen Verkehrs in Stadtregionen 
zur Dekarbonisierung. Dieser kann etwa konkrete Ziel­
setzungen in Bezug auf die Umsetzung des Technologie­
wandels und zur Angebotsausweitung umfassen.

»» Drittens gilt es, die Organisation und Steuerung in den 
Stadtregionen zu optimieren, um adäquat auf die Heraus­
forderungen reagieren zu können. Besonders wichtig wä­
ren hierbei die Klärung der rechtlichen Rahmenbedingun­
gen, eine Konkretisierung der Rollen und Zuständigkeiten 
insbesondere bei stadtgrenzenübergreifenden Verkehren 
sowie eine intensivierte Zusammenarbeit der AkteurInnen. 
Großes Potenzial wird dabei in einer optimierten strategi­
schen Steuerung und Planung in Stadtregionen gesehen.12

Wie wird es weitergehen? 
Gemäß einer Pressemitteilung des BMVIT vom 6. Juni 
201813 soll in Zukunft verstärkt der öffentliche Nahverkehr 
in sämtlichen Ballungszentren des Landes ausgebaut werden. 

Abbildung 2:  
Verteilung des erfassten Investitionsbedarfs  
auf die Hauptverkehrsmittel und den städtischen Fuhrpark in Mrd. Euro und Prozent, 2018
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Verwaltungsgerichtshof verschärft  
die Auskunftspflichten

Der VwGH hat ein folgenschweres Erkenntnis im Zusam­
menhang mit der Auskunftspflicht nach dem Wiener Aus­
kunftspflichtgesetz erlassen (siehe VwGH 29.05.2018, Ra 
2017/03/0083). Da der VwGH seine Erwägungen auf 
Grundlage des Bundesgrundsatzgesetzes über die Auskunfts­
pflicht der Verwaltung der Länder und Gemeinden, des Ar­
tikels 20 Abs. 4 BVG und des Artikels 10 (Freiheit der Mei­
nungsäußerung) der Europäischen Menschenrechtskonven­
tion getroffen hat, ist das Erkenntnis österreichweit von 
höchstem Interesse.

I. Kurz-Darstellung des Sachverhalts und  
des Verfahrensgangs
Die Stadt Wien forderte ihre Mitarbeiter auf, anonym Vor­
schläge zur Verbesserung von Abläufen in der jeweiligen Or­
ganisationseinheit zu machen. Gegenstand war die Vereinfa­
chung von Verwaltungsabläufen und Sparmaßnahmen. 
Rund 1.200 Vorschläge langten ein, von denen etwa 740 ei­
ner Überprüfung unterzogen wurden. Der Revisionswerber 
stellte beim Magistrat der Stadt Wien – gestützt auf §§ 2 
und 3 Wiener Auskunftspflichtgesetz – den Antrag, Aus­
kunft zu erteilen, wie der Wortlaut der etwa 1.200 gesam­
melten Vorschläge zu Effizienzmaßnahmen und wie der 
Wortlaut der Ergebnisse der 740 Prüfungen dieser Vor­
schläge sei, wobei die Beantwortung in Form von vollständi­
gen Auflistungen erfolgen sollte. Mit Bescheid wurde festge­
stellt, dass die begehrte Auskunft wegen offensichtlicher 
Mutwilligkeit nicht zu erteilen sei. Die dagegen erhobene 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht wurde als unbegrün­
det abgewiesen. Der Antragsteller bemühte auch den VwGH 
und dieser gab in letzter Instanz der Revision Folge und 
wurde die Angelegenheit an den Magistrat der Stadt Wien 
zurückverwiesen.

II. Aus den tragenden Begründungserwägungen 
des Verwaltungsgerichtshofs:
II.I. Auskunftspflicht auch für verwaltungsinterne 
Akte
Völlig unzweifelhaft bezieht sich nach ständiger Rechtspre­
chung die Auskunftspflicht nach § 1 Wiener Auskunfts­
pflichtgesetz sowohl auf Angelegenheiten der Hoheitsverwal­
tung als auch auf solche der Privatwirtschaftsverwaltung. 
Das Verwaltungsgericht vertrat jedoch die Auffassung, dass 
davon ein dritter Bereich „verwaltungsinterner Akte“ zu un­
terscheiden sei, der vom Anwendungsbereich ausgenommen 
wäre. Der VwGH widersprach der Rechtsauffassung des Ver­
waltungsgerichts: Die Auskunftspflicht einer Organisation 
betreffe nach dem klaren Wortlaut die „Angelegenheiten ih­
res Wirkungsbereiches“, sohin alle Angelegenheiten inner­
halb der jeweiligen örtlichen und sachlichen Zuständigkeit. 

II.II Auskunftspflicht auch ohne schutzbedürftiges 
Interesse der Öffentlichkeit
Das Verwaltungsgericht sprach aus, dass das Auskunftsersu­
chen keine Angelegenheit von öffentlichem Interesse be­
treffe, weil die strategischen Entscheidungen für die Ände­
rung von Organisationsstrukturen anhand politischer Vor­
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gaben von Führungskräften getroffen würden und nicht auf­
grund von Vorschlägen „eines Bruchteils der Mitarbeiter“. 
Zudem bestehe an unsachliche Unmutsbekundungen kein 
schutzbedürftiges Interesse der Öffentlichkeit. Der VwGH 
warf dem Verwaltungsgericht vor, mit dieser Begründung 
das Wesen der gesetzlichen Auskunftspflicht, die als „Jeder­
mannsrecht“ ausgestaltet ist, zu verkennen. Das Jedermanns­
recht setze nicht voraus, dass ein schutzbedürftiges Interesse 
der Öffentlichkeit an der begehrten Auskunft besteht.

II.III Notwendigkeit einer nachvollziehbaren 
Detailprüfung der Verletzung gesetzlicher 
Verschwiegenheitspflichten
Der Magistrat der Stadt Wien lehnte die Auskunft u. a. auch 
mit der Begründung ab, dass der Auskunftserteilung einzelne 
der erstatteten Vorschläge gesetzliche Verschwiegenheits­
pflichten entgegenstehen „könnten“. Da die Auskunft nach 
dem Gesetz nur „soweit“ nicht zu erteilen ist, als eine gesetz­
liche Verschwiegenheitspflicht entgegensteht, darf aber nach 
Ansicht des VwGH die pauschale Verweigerung der Aus­
kunft über eine Mehrzahl von Verwaltungsvorgängen nicht 
damit begründet werden, dass nur hinsichtlich einzelner die­
ser Vorgänge Verschwiegenheitspflichten bestehen. Eine Aus­
kunft muss über all jene Vorgänge erteilt werden, für die 
eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht nicht besteht. Hin­
sichtlich der anderen Fälle ist bescheidmäßig abzusprechen, 
und zwar mit nachvollziehbaren Feststellungen über jene 
Umstände, auf die sich die Verweigerung gründet. Die bloße 
Vermutung, dass es in den Informationen, auf deren Erlan­
gung das Auskunftsbegehren abstellt, auch Daten enthalten 
sein könnten, die aus Gründen gesetzlicher Verschwiegen­
heitspflichten nicht herausgegeben werden dürften, genügt 
nicht zur Begründung einer Auskunftsverweigerung. Es 
kommt immer auf das tatsächliche Vorliegen dieser Gründe 
an.

II.IV Pflicht zur Berücksichtigung des Art. 10 Euro-
päische Menschenrechtskonvention
Selbst in den Fällen, wo gesetzliche Verschwiegenheitspflich­
ten der Auskunftserteilung grundsätzlich entgegenstehen, 
muss nach der Rechtsprechung des VwGH eine Abwägungs­
entscheidung getroffen werden. Da nämlich der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte judiziert, dass das Grund­

recht der Meinungsfreiheit nach Art. 10 EMRK auch ein 
Recht auf Zugang zu Informationen miteinschließt, hat die 
um Auskunft ersuchte Organisation bei der Beurteilung der 
Frage, ob gesetzliche Verschwiegenheitspflichten der begehr­
ten Auskunftserteilung entgegenstehen, eine (nachvollzieh­
bare) Abwägung unter Berücksichtigung des Art. 10 EMRK 
vorzunehmen. Im Zuge dieser Abwägung ist unter anderem 
zu prüfen, ob allfällige gesetzliche Verschwiegenheitspflich­
ten dem materiellen Gesetzesvorbehalt des Art. 10 Abs. 2 
EMRK entsprechen, also einen legitimen Eingriffszweck im 
Sinne dieser Bestimmung verfolgen und in einer demokrati­
schen Gesellschaft notwendig sind und schließlich im Ergeb­
nis verhältnismäßig sind. Beispielsweise sind die Bestim­
mungen zur Verweigerung einer Auskunft dann eng auszule­
gen, wenn ein Auskunftsersuchen als Vorbereitungsschritt 
für journalistische oder andere Aktivitäten, mit denen ein 
Forum für eine öffentliche Debatte geschaffen werden soll, 
zu sehen ist, die begehrten Informationen im öffentlichen 
Interesse liegen und dem Auskunftswerber eine Rolle als 
„Watchdog“ im Sinne der Rechtsprechung des EGMR zu­
kommt.

II.V Unzulässigkeit der pauschalen Auskunftsver-
weigerung wegen wesentlicher Beeinträchtigung 
der übrigen Aufgaben der Organisation
Auskünfte können zwar verweigert werden, soweit dadurch 
die Besorgung der übrigen Aufgaben eines Organes wesent­
lich beeinträchtigt wird, doch auch diesbezüglich gilt, dass 
eine pauschale Auskunftsverweigerung nicht zulässig ist. Die 
begehrte Auskunft ist vielmehr wiederum „insoweit“ zu er­
teilen, als dadurch die Besorgung der übrigen Aufgaben 
nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Dies kann beispiels­
weise zur Folge haben, dass Übersichtsauskünfte zu geben 
sind, wenn erst die Erteilung von darüber hinaus begehrten 
detaillierten Auskünften zur wesentlichen Beeinträchtigung 
der Besorgung der übrigen Aufgaben führen würde. 

II.VI Einschränkende Auslegung der Mutwilligkeit
Bei offenkundiger Mutwilligkeit muss die Organisation 
keine Auskünfte erteilen. Nach der Rechtsprechung nimmt 
derjenige die Behörde mutwillig in Anspruch, wer sich in 
dem Bewusstsein der Grundlosigkeit und Aussichtslosigkeit, 
der Nutzlosigkeit und Zwecklosigkeit seines Anbringens an 
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die Behörde wendet, sowie wer aus Freude an der Behelli­
gung der Behörde handelt. Ein Auskunftsbegehren ist außer­
dem dann mutwillig, wenn im Hinblick auf die allgemeine 
Offenkundigkeit bestimmter Fakten kein Amtsgeheimnis 
vorliegt. Im gegenständlichen Fall hatte der Revisionswerber 
vorgebracht, er sei Journalist und Mitglied einer NGO, die 
als „Watchdog“ (im Sinne Rechtsprechung des EGMR) zu 
sehen ist. Der VwGH war der Ansicht, dass die begehrte 
Auskunft geeignet schien, zur Transparenz über die Art und 
Weise der Führung von Amtsgeschäften beizutragen. Für 
den vorliegenden Fall war es für den VwGH auch wichtig 
festzuhalten, dass sich die begehrte Auskunft auf Vorschläge 
für Verwaltungsreformmaßnahmen bezog, über die in den 
Medien berichtet worden ist.

Zusammenfassung:
Der VwGH hat den Kommunen schwere Auskunftslasten 
auferlegt: Städte und Gemeinden müssen auch über Angele­
genheiten ihrer Verwaltungsorganisation und des innerbe­
hördlichen Vorschlagswesens Auskunft erteilen. Es ist unzu­
lässig, die Auskunftspflicht mit der Begründung abzulehnen, 
dass die begehrte Auskunft für die Öffentlichkeit nicht rele­
vant sei. Auskünfte sind immer zu geben, soweit eine gesetz­
liche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht oder 
dadurch die Besorgung der übrigen Aufgaben eines Organes 
nicht wesentlich beeinträchtigt wird oder das Auskunftsersu­
chen offenkundig mutwillig begehrt wird. Stehen gesetzliche 
Verschwiegenheitspflichten der Auskunftserteilung entgegen, 
hat die befragte Organisation eine Abwägungsentscheidung 
zu treffen, die auf die Rechtsprechung des EGMR zu Art. 10 
EMRK eingehen muss. Die bloße Vermutung, dass Ver­
schwiegenheitspflichten verletzt werden könnten, reicht je­
denfalls nicht aus. Wie bei der Verweigerung der Auskunft 
aufgrund von Verschwiegenheitspflichten erfordert auch eine 
Verweigerung der Auskunftserteilung wegen wesentlicher 
Beeinträchtigung der übrigen Aufgaben nachvollziehbare 
Tatsachenfeststellungen. In einem Bescheid sind daher ohne 
Ausnahme die konkreten Umstände und Abwägungen anzu­
führen, auf die sich die Verweigerung gründet. 

Fragen zu diesem Artikel richten Sie bitte direkt an: Rechtsanwalt 
Dr. Clemens Lintschinger, MSC (lintschinger@ra-lintschinger.at)

FLGÖ

Impulse zur Reform
Leitende Gemeindebedienstete beschäftigen sich am  
11. und 12. Oktober 2018 mit dem Thema „Deregulierung“
Am 11. und 12. Oktober 2018 lädt der Fachverband der leitenden 
Gemeindebediensteten Österreichs (FLGÖ) zur Bundesfachtagung in den 
Ramsauhof in Purgstall an der Erlauf. Unter dem Motto „Impulse zur 
Reform“ widmen sich die TeilnehmerInnen zwei Tage lang dem Thema 
Deregulierung und Rechtsbereinigung. Das Thema geht konform mit der 
Bundesregierung, die seit dieser Periode sogar ein Ministerium für Dere-
gulierung geschaffen hat.
FLGÖ-Bundesobmann Franz Haugensteiner (Bild links) lädt zum aktiven 
Mitmachen ein: „Wir werden das Thema Rechtsbereinigung mithilfe  
des Verfassungsrechtlers Em. o. Univ.-Prof. Heinz Mayer (Bild rechts)  
von verschiedensten Blickwinkeln aus beleuchten und diskutieren sowie 
einen Forderungskatalog erstellen, in dem wir unsere Wünsche an die 
Politik äußern.“
Der Obmann des FLGÖ NÖ, Hannes Fronz, fügt hinzu: „Wir hatten Ende 
August zu dieser Thematik bereits einen Termin bei Deregulierungs
minister Josef Moser, bei dem wir unsere Anliegen im Vorfeld vorgestellt 
haben. Nun wollen wir bei der Tagung daran anknüpfen, uns aber auch 
dem neuen Bundesvergabegesetz widmen. Außerdem wird der ORF-
Bürgeranwalt Peter Resetarits über seine Erfahrungen mit Kritik an der 
Gemeinde in der Öffentlichkeit berichten.“
Um der Bundesfachtagung gegenüber der Politik die ihr entsprechende 
Bedeutung zu geben, appellieren die Organisatoren an alle leitenden 
Gemeindebediensteten, zahlreich an der Bundesfachtagung teilzunehmen.
Anmeldungen und weitere Infos unter: 
https://www.flgoe.at/Bundesfachtagung_2018
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Ertragsanteilsvorschüsse für August 2018   
(Beträge in 1.000 EURO, ohne Zwischenabrechnung)

Ertragsanteile, die auf die Gemeinden verteilt werden:
a) - nach Steuerarten

	 Ertrag für 08/20181	 Veränderung ggü. 08/2017	 Ertrag für 01–08/2018	 Veränderungen ggü. 01–08/2017	

	 in 1.000 EURO	 in %	 in 1.000 EURO	 in %

Steuern, Einkommen, Vermögen (gesamt)	 296.941	 5,8 %	 3.234.930	 7,7 %

davon:				  

Veranlagte Einkommensteuer	 –5.305		  321.686	 17,8 %

Lohnsteuer	 260.726	 7,9 %	 2.056.898	 5,5 %

Kapitalertragsteuer	 30.960	 –14,9 %	 157.901	 13,8 %

Kapitalertragsteuer auf sonstige Erträge	 7.746	 –9,5 %	 72.728	 15,1 %

Körperschaftsteuer	 2.838		  606.830	 7,8 %

Stabilitätsabgabe	 15		  7.890	 –36,1 %

Sonstige Steuern (gesamt)	 465.293	 5,5 %	 3.571.999	 4,2 %

davon:					   

Umsatzsteuer	 226.073	 2,8 %	 1.883.600	 3,1 %

Tabaksteuer	 21.387	 8,2 %	 147.846	 5,0 %

Biersteuer	 3.116	 –6,0 %	 15.594	 –1,4 %

Mineralölsteuer	 60.875	 –1,4 %	 342.530	 –3,0 %

Alkoholsteuer	 1.418	 7,2 %	 12.127	 3,4 %

Energieabgabe	 8.488	 3,8 %	 85.793	 5,8 %

Normverbrauchsabgabe	 6.537	 40,2 %	 38.755	 16,1 %

Grunderwerbsteuer (93,706 % Gemeinden)	 94.895	 16,5 %	 734.717	 10,4 %

Versicherungssteuer	 11.961	 5,4 %	 94.941	 1,6 %

Motorbezogene Versicherungssteuer	 26.384	 7,2 %	 172.106	 5,3 %

KFZ-Steuer	 176	 –10,9 %	 4.658	 3,2 %

Konzessionsabgabe	 2.010	 –1,0 %	 21.428	 11,3 %

Kunstförderungsbeitrag	 0		  1.058	 0,0 %
1) Datenquelle: BMF – Budgetvollzug (Ertragsanteile): i. d. R. basierend auf dem Steueraufkommen des zweiten vorangegangenen Monats		

	

b) länderweise Anteile *)

	 Ertrag für 08/20181	 Veränderung ggü. 08/2017	 Ertrag für 01–08/2018	 Veränderungen ggü. 01–08/2017	

	 in 1.000 EURO	 in %	 in 1.000 EURO	 in %

Burgenland	 18.718	 2,3 %	 172.480	 5,5 %

Kärnten	 44.732	 4,4 %	 406.986	 4,5 %

Niederösterreich	 125.186	 6,9 %	 1.112.335	 5,9 %

Oberösterreich	 116.498	 3,9 %	 1.055.700	 6,1 %

Salzburg	 52.222	 7,2 %	 463.993	 5,7 %

Steiermark	 95.531	 6,4 %	 851.534	 5,3 %

Tirol	 67.940	 6,9 %	 593.400	 3,7 %

Vorarlberg	 35.947	 8,0 %	 320.172	 6,3 %

Wien	 205.460	 4,9 %	 1.831.387	 6,8 %

Summe	 762.234	 5,6 %	 6.807.987	 5,8 %
*) ohne Zwischenabrechnung
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Erfolgsmodell Stadtregion – Zusammen Wachsen
6. Österreichischer Stadtregionstag  
inkl. Erfahrungsaustausch der oberösterreichischen 
Stadtregionen
am 10. & 11. Oktober 2018 in Wels, Oberösterreich (jeweils ganztägig)

Stadtregionen zählen aufgrund ihrer vielfältigen Wirt­
schaft und der Lage an überregionalen Verkehrsanbin­
dungen zu den europäischen Wachstumsregionen. Um 
die Attraktivität dieser Lebens- und Wirtschaftsräume 
in Europa auch in Zukunft zu erhalten, ist ein gemein­
sames Handeln der Städte und ihrer Umlandgemein­
den zunehmend gefragt – ein „Zusammen Wachsen“. 
Der 6. Österreichische Stadtregionstag wird daher dem 
Thema „EU-Stadtregionspolitik nach 2020“ einen be­
sonderen Schwerpunkt widmen.
In der aktuellen EU-Förderperiode (2014–2020) wer­
den bereits in Oberösterreich stadtregionale Kooperati­
onen mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regio­
nalentwicklung (EFRE) und des Landes Oberöster­
reich gezielt gefördert. Mittlerweile wurden in neun 
Stadtregionen Oberösterreichs gemeinsame Entwick­

lungsstrategien beschlossen. In sechs weiteren Stadtre­
gionen ist mit deren Beschlussfassung bis spätestens 
Anfang 2019 zu rechnen. Zudem wird in diesen Regio­
nen mit Hochdruck an der Entwicklung konkreter 
stadtregionaler Umsetzungsprojekte gearbeitet, die 
ebenfalls mit finanzieller Unterstützung der EU und 
des Landes Oberösterreich in den nächsten Jahren rea­
lisiert werden sollen. Um diese vielfältigen stadtregio­
nalen Aktivitäten einer breiteren Öffentlichkeit zu prä­
sentieren, soll im Eröffnungsteil des 6. Österreichsi­
chen Stadtregionstages am 10. Oktober 2018 ein erster 
Erfahrungsaustausch aller oberösterreichischen Stadtre­
gionen stattfinden.
Die Veranstalter laden Sie herzlich dazu ein, beim 6. Ös­
terreichischen Stadtregionstag die ,„Stadtregion Wels“ zu 
besuchen.

64 � ÖGZ 09/2018

©
 F

ot
o:

 W
el

s 
M

ar
ke

tin
g 

& 
To

ur
is

tik
 G

m
bH

STADTREGIONSTAG

OeGZ_9_2018_.indd   64 29.08.18   10:00



PROGRAMM
Mittwoch, 10. Oktober 2018
9.00	 Ankommen und Registrierung

9.30	 �6. Österreichischer Stadtregionstag – Begrüßung Teil 1: 
„Erfahrungsaustausch der oberösterreichischen Stadtregionen“ 
(für alle Interessierten offen)

10.00 	� Stadtregionale Planungsprozesse in Oberösterreich 
Kurzinput Land Oberösterreich, Abteilung Raumordnung

10.10	 �Podiumsdiskussionen mit planerischen Fachinputs und 
VertreterInnen der oberösterreichischen Stadtregionen  
zu den Themen:

	 1. Zusammen nachhaltige Mobilität gestalten 
	 2. Zusammen zukunftsfähige Siedlungsstrukturen entwickeln

12.00	 Mittagspause

13.30	� Fortführung der Podiumsdiskussionen: 
Zusammen regional handeln

14.30	 �Stadtregionen in Oberösterreich – Raumplanerische Hand-
lungsräume von landesweiter Bedeutung, Fachbeitrag Land 
Oberösterreich, Abteilung Raumordnung

15.00	 �6. Österreichischer Stadtregionstag – Begrüßung Teil 2:  
„Europa … und wir sind mittendrin!“

	� Keynote & Podiumsdiskussion mit politischen VertreterInnen 
der EU-Ebene, des Bundes, der Länderebene und der kommu­
nalen Ebene zum Thema „EU-Stadtregionspolitik nach 2020“

17.00	� Stadtspaziergänge durch die Stadt Wels zur Stadtentwicklung 
und Stadtgeschichte

19.30	 Abendempfang der Stadt Wels

Donnerstag, 11. Oktober 2018
9.00	� Fortsetzung des Stadtregionstages  

„Vor den Vorhang geholt!“

	 �1. Zusammen EU-Mittel nutzen 
Beispiele und Modelle aus Österreich und Deutschland:

•	 Stadt-Umland-Initiativen in Tirol: Pilothafter Einsatz von 
CLLD

•	 �Oberösterreichische Stadtregionen im IWB/EFRE-
Programm am Beispiel der Stadtregion Wels

•	 RegioWin in Baden-Württemberg

•	 Siedlung und Mobilität, Grüne Infrastrukturen: Europäi­
sche Kooperationsprojekte für die Stadtregion München 
nutzen

•	 Das neue Regionalentwicklungsgesetz Steiermark 
(angefragt)

2. Zusammen regionale Standortfaktoren entwickeln

Beispiele und Modelle gemeinsamer Betriebsflächen und Infrastrukturen:

•	 Interkommunales Gewerbeflächenmanagement am Beispiel 
des Zukunftsraumes Lienzer Talboden

•	 Interkommunale Betriebsansiedelung – Herausforderung 
und Chance: Strategien zur Entwicklung von teilregionalen 
Betriebsbaugebieten bis hin zu überregional bedeutsamen 
Leitstandorten in Oberösterreich

•	 Infrastrukturen gemeinsam betreiben am Beispiel der 
Walgauer Freizeit- & Infrastruktur GmbH in Vorarlberg

12:00 	 Mittagspause

13:00 bis 
16:00	� Besichtigungstouren mit planerischer Fachbegleitung  

(z. T. begrenzte TeilnehmerInnenzahl, wird nach Anmelde­
datum gereiht)

	 �1. Betriebliche Standortentwicklung in der Stadtregion Wels: 
Besichtigung von Unternehmensstandorten und Entwicklungs­
gebieten mit stadtregionaler Bedeutung, die im Stadtregionalen 
Leitbild ausgewiesen wurden. Welche Anforderungen werden 
an die Betriebsgebiete der Zukunft gestellt (Erreichbarkeit, 
Ausstattung, städtebauliche Qualitäten, Fachkräftepotenzial 
etc.) und welche Unterstützungsstrukturen gibt es?

	� 2. Nahmobilität und Freiräume in der Stadtregion Wels: 
Radexkursion mit E-Bikes entlang der Traun und an Radhaupt­
routen der Stadtregion, Diskussion der Erreichbarkeit von Frei­
räumen, ÖV-Knotenpunkten, Siedlungen und öffentlichen 
Einrichtungen, Besichtigung von Freiraumprojekten

	� 3. Siedlungsentwicklung und Mobilitätsstrategie der Stadt-
region Leonding: Siedlungsentwicklung entlang der Haupt-
ÖV-Achsen, Besichtigung ausgewählter Entwicklungsschwer­
punkte, Diskussion verschiedener Ansätze zu Innenstadtent­
wicklungen

	� Alternativ zu den Besichtigungstouren findet in den Tagungs­
räumen ein Workshop des VÖWG (Verband der öffentlichen 
Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs) zum Thema 
„Interkommunale Zusammenarbeit in der Abfallwirtschaft“ 
statt.

•	 Keynote zu rechtlichen Rahmenbedingungen

•	 Best-Practice-Beispiele aus Wien & Linz

•	 Input eines Beratungsunternehmens

anschließend gemeinsames Resümee & Ausblick  
(voraussichtliches Ende ca. 17:00 Uhr)

Vorgesehener Ablauf – (Änderungen vorbehalten)
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Gratis-Kita in Berlin

Ab 1. August ist die Kinderbetreuung in Berlin sowohl in 
Kindergärten als auch bei Tagesmüttern für alle Alters-
klassen kostenlos, Eltern müssen nur noch das Essen 
finanzieren. Ab 1. September wird auch die Höhe der 
Zuzahlungen in den Kitas, etwa für zusätzliche Sport-, 
Musik- und Sprachangebote, mit einer Obergrenze von  
90 Euro gesetzlich festgelegt. 
Berlin schafft damit als erstes deutsches Bundesland die 
Kita-Gebühren komplett ab, in anderen Bundesländern ist 
die Kinderbetreuung ab einem bestimmten Alter beitrags-
frei. Die deutsche Bundesfamilienministerin Franziska Giffey 
(SPD) spricht sich für beitragsfreie Kitas in ganz Deutsch-
land aus: „Kitas sind Bildungseinrichtungen, und Bildung 
muss gebührenfrei sein.“

München startet Kampagne gegen Plastikmüll

Dass Plastikmüll eine große Belastung für Meere, Flüsse, Seen sowie für 
Ökosysteme im Allgemeinen darstellt, ist hinlänglich bekannt. Gerade in 
Großstädten ist das Problem allgegenwärtig und die bayerische Hauptstadt 
München ist natürlich keine Ausnahme. 24 Kilogramm Plastikmüll produ-
ziert jeder Münchner, jede Münchnerin jährlich. Zudem fanden ForscherIn-
nen der Universität Bayreuth heraus, dass die Isar flussabwärts von 
München zehn Mal so viele Plastikpartikel aufweist als davor.
Um der Bevölkerung der Millionenstadt das Problem plakativ bewusst zu 
machen, startete der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) nun unter 
dem Motto „Plastikmüll ist ein Riesen-Problem!“ eine groß angelegte 

Aufklärungskampagne. Dabei wird die produzierte Müllmenge anhand von 
Wahrzeichen der Stadt München veranschaulicht. So entspricht die in 
München stündlich produzierte Müllmenge der Größe der Statue „Bavaria“. 
Mit der Müllmenge eines Tages könnte man das Münchner Siegestor 
originaltreu nachbauen und mit dem wöchentlich anfallenden Plastikmüll 
einen Turm der berühmten Münchner Frauenkirche füllen.
Die AWM setzen auf Prävention: Jede/-r könne zur Lösung des Problems 
etwas beitragen, wie Axel Markwardt, Kommunalreferent für den AWM, 
erklärt. Seine Tipps: Stofftaschen statt Plastiktüten, Wasser aus der Leitung, 
Mehrwegbecher für Kaffee oder selber kochen statt Lieferdienst-Essen.
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Tagungsreihe
Innovation und Fortschritt im Bundesstaat

Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung, Foster Europe,  
das Institut für Föderalismus und Demokratiezentrum Wien laden zur  
3. Statuskonferenz Föderalismus.
Internationale und nationale ExpertInnen diskutieren über Innovation und Fort-
schritt im Bundesstaat. Die Teilnahme ist kostenlos.

20. und 21. September 2018 
Empiresaal, Schloss Esterházy, Eisenstadt

http://kdz.eu/

Save the Date
Aktiv – Mobil – Urban.  
Perspektiven für eine gesunde Zukunft

Im Mai 2018 hat Urban Forum die neue Projekt- und Veranstaltungsreihe 
„Stadt der Zukunft – Stadt für Menschen“ gestartet. Nach dem Auftakt findet 
in Kooperation mit dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger und dem Fonds Gesundes Österreich im Oktober 
die Veranstaltung Aktiv – Mobil – Urban. Perspektiven für eine gesunde 
Zukunft statt. Diskutieren Sie mit ExpertInnen:

Montag, 22. Oktober 2018, 
15–17 Uhr im Architekturzentrum Wien, 

Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Ausblick

Die kommende Ausgabe der ÖGZ steht ganz im Zeichen der Finanzen: 
Lesen Sie über Lokalwährungen, Vor- und Nachteile bargeldlosen 
Zahlens, den Pflegeregress oder Entschuldungsprogramme deut-
scher Kommunen. 
Die Ausgabe 10/2018 erscheint am 3. Oktober 2018.

September

10. September Statistik Präsidium Wien

13. September 3.Workshop: Modernes 

Personalmanagement

Villach

13. bis 14. September Workshop „Kommunales 

Beteiligungsmanagement“

Wolfsberg

24. bis 25. September Sozial-, Gesundheits-  

und Jugendausschuss

Wien

26. bis 28. September FA Stadtgärten Zürich, Schweiz

Oktober

2. bis 3. Oktober Frauenausschuss Wien

3. Oktober Finanzkommission Wien

3. bis 4. Oktober FA Gewerberecht und 

Gewerbetechnik

Waidhofen/Ybbs

10. bis 11. Oktober FA für Stadtvermessung Salzburg

10. bis 11. Oktober 6. Österreichischer 

Stadtregionstag

Wels

15. Oktober FA Umwelt Steyr

17. bis 18. Oktober FA für Statistik und 

Registeranwendungen

Villach 

18. bis 19. Oktober FA für Schlachthof- und 

Veterinärwesen  

Graz

18. bis 19. Oktober FA für Öffentlichkeitsarbeit Graz

23. Oktober AK Veranstaltungswesen Salzburg

24. bis 25. Oktober FA für Verkehr Steyr

24. bis 25. Oktober FA für Bildung Leonding

24. bis 25. Oktober FA für Kontrollamts

angelegenheiten

St. Pölten 

24. bis 25. Oktober FA für Marktamtsangelegenheiten Graz

29. bis 30. Oktober FA für Integration St. Pölten 

30. bis 31. Oktober FA für Abfallwirtschaft  

und Städtereinigung

Innsbruck

November

12. bis 13. November FA für Energie Innsbruck

14. bis 15. November Netzwerktreffen Gesunde Städte Wörgl

27. November FA Friedhöfe und Feuerhallen Wien

27. November FA kommunale Bestatter Wien

29. bis 30. November FA für Bauangelegenheiten Wien

29. bis 30. November FA für Informationstechnologie (FIT) Linz

Ausschusstermine des Städtebundes 
September 2018 bis November 2018
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